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Vertragsbeginn (12 Uhr) Vertragsdauer: 1 Jahr
Der Vertrag verlängert sich mit dem Ablauf der Vertragszeit um 1 Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn 
nicht 3 Monate vor Ablauf dem anderen Vertragspartner eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.

Hinweis: Im Rahmen der Änderung/Erweiterung eines bereits bestehenden Vertrages wird der Vertrag automatisch auf den derzeit gültigen Tarif und das aktuelle 
Bedingungswerk umgestellt.

(frühestens ab Eingang des Antrags beim 
BLLV-Wirtschaftsdienst)

1. Privat-Haftpflichtversicherung inklusive Ausfalldeckung (Forderungsausfall) und Schlüsselverlustrisiko

2. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung (nur in Verbindung mit einer Privat-Haftpflichtversicherung; bei Vermietung erforderlich)

Lebenspartner – keine Angaben nötig bei Ehepartnern und bei eingetragener Lebenspartnerschaft –

Anschrift des vermieteten Objektes (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

Jahresbeitrag
(einschl. Vers.-Steuer)

Jahresbeitrag
(einschl. Vers.-Steuer)

56,85 EUR

Einzelbeitrag
je Wohnung

16,25 EUR

Einzelbeitrag
je angefangene 1.000 EUR 

Bruttojahresmietwert

  6,87 EUR

  6,15 EUR

Versicherungssummen*):	 50.000.000 EUR	 pauschal für Personen- und Sachschäden
	 10.000.000 EUR	 bei Personenschäden je geschädigte Person
	 60.000 EUR	 für Vermögensschäden
	 15.000 EUR	 für Schlüsselverlust (fremder privater Schlüssel)

Versicherungssummen*):	 5.000.000 EUR	 pauschal für Personen- und Sachschäden
	 60.000 EUR	 für Vermögensschäden

Für vermietete Häuser

Für vermietete Einlieger-/Eigentumswohnungen
 � Hinweis: In der Privat-Haftpflichtversicherung sind bis zu drei vermietete im Inland gelegene Eigentums
wohnungen beitragsfrei mitversichert. Wird die Anzahl überschritten, entfällt die Mitversicherung.

*) �Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt  
das Doppelte dieser Versicherungssummen während der Vertragszeit.

–  bis 10.000 EUR Bruttojahresmietwert...........................

–  bis 25.000 EUR Bruttojahresmietwert...........................

Antragsteller/Versicherungsnehmer

männlich

nein ja; bitte VSNR(n) angeben!

weiblich

Familienname, Titel, Vorname

Straße, Hausnummer

E-Mail*

Postleitzahl

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

Telefax*

Telefon*

Wohnort

Dienst- bzw. Berufsbezeichnung/Dienststelle Auswerter

Bereits NÜRNBERGER Kunde?

* freiwillige Angabe

Antrag auf NÜRNBERGER Privat-HaftpflichtSchutz
bei der NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG

Abschlussstelle

1 1 5 3 4 3 1 2 8
Betreuungsstelle

1 1 5 3 4 3 1 2 8
Inkassostelle

1 1 5 3 4 3 1 2 8

Beitrittserklärung zum Rahmenvertrag
zwischen dem  
Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband e. V., 
BLLV-Wirtschaftsdienst GmbH und der  
NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG

Mitgliedsnummer des BLLV

Bei  bitte Zutreffendes ankreuzen und Antrag vollständig ausfüllen!

Anzahl

mind.  
28,00 EUR

mind.  
68,73 EUR

Bruttojahresmietwert

EUR

Übertrag EUR

Tel. 089 286762-6, Fax 089 286762-88
E-Mail: info@bllv-wd.de

BLLV-Wirtschaftsdienst
Postfach 34 02 29
80099 München

Finanzdienstleister für den  
Öffentlichen Dienst
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Übertrag EUR

3. Tier-Haftpflichtversicherung

4. Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung für Öltanks

Jahresbeitrag
(einschl. Vers.-Steuer)Einzelbeitrag

je Hund

  65,71 EUR

je Pferd

  95,86 EUR

je Reitbeteiligung

120,85 EUR

Versicherungssummen*):	 5.000.000 EUR	 pauschal für Personen- und Sachschäden
	 60.000 EUR	 für Vermögensschäden

Versicherungssummen*):	 5.000.000 EUR	 pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Hunde-HaftpflichtSchutz

Pferde-HaftpflichtSchutz

mit Reitbeteiligung

Versicherer: NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Rasse/Mischung aus

Name der Reitbeteiligung

(Hinweis: Kampfhunde und deren Kreuzungen sind nicht versicherbar!)

Jahresbeitrag
(einschl. Vers.-Steuer)

53,97 EUR

Öltank – Fassungsvermögen bis 5.000 Liter  (Hinweis: Beitragsfrei mitversichert in der Privat-Haftpflichtversicherung)

Öltank – Fassungsvermögen ab 5.001 bis 10.000 Liter.......................................................................................................................

*)	� Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssummen  
während der Vertragszeit.

Ich beauftrage die NÜRNBERGER bzw. den zum Beitragseinzug berechtigten Vermittler, bis auf Widerruf die Beiträge bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen.

Institut/Ort Kontonummer Bankleitzahl

Kontoinhaber Unterschrift des Kontoinhabers – wenn nicht Antragsteller – EUR

Gesamt-Jahresbeitrag

(einschl. gesetzliche Vers.-Steuer)

Bevor Sie den Erhalt der Verbraucherinformationen bestätigen, lesen Sie bitte die „Information zur Antragstellung“ auf den Folgeseiten.
Die Verbraucherinformationen habe ich (in Papierform oder/und in elektronischer Form wie z. B. gebrannte CD, USB-Stick) vollständig 
erhalten und bin mit der Aushändigung in dieser Form einverstanden.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift (Vor- und Zuname) des Antragstellers und der gesetzlichen Vertreter,  
falls Antragsteller minderjährig

Unterschrift (Vor- und Zuname) des Antragstellers und der gesetzlichen Vertreter,  
falls Antragsteller minderjährig

Bevor Sie dieses Antragsformular unterschreiben, lesen Sie bitte auf den Folgeseiten die „Wichtigen Erklärungen des Antragstellers“  
– insbesondere die „Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz“ und das gesonderte „Merkblatt zur Datenverarbeitung“ –,  
die „Wichtigen Hinweise zum Antrag“, die „Hinweise und Erläuterungen“ zu den einzelnen Versicherungen sowie die „Information zur 
Antragstellung“. Diese Erklärungen enthalten u. a. die Ermächtigung zur Datenverarbeitung; sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrages. 
Sie machen mit Ihrer Unterschrift die „Wichtigen Erklärungen“ – insbesondere die „Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz“ und das gesonderte „Merkblatt zur Datenverarbeitung“ – zum Inhalt Ihres Antrags/Ihrer Anträge.
Ihr Versicherungsvermittler berät Sie in Versicherungs-/Versorgungsfragen.

Die Antragsprüfung der NÜRNBERGER bewertet Ihre Angaben. Bitte beantworten Sie die Antragsfragen richtig und vollständig. Geben 
Sie auch solche Umstände an, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Versicherungsschutz 
auch tatsächlich wirksam ist. Verletzen Sie diese vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die NÜRNBERGER je nach Verschuldensgrad 
vom Vertrag zurücktreten, ihn anfechten, kündigen oder ändern und ggf. Leistungen (auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle) 
verweigern. Bitte beachten Sie hierzu die gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht) auf den Folgeseiten.

Ihre Unterschrift gilt für alle hier beantragten Verträge. Die einzelnen Haftpflichtverträge sind rechtlich selbstständige Verträge.
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Mir ist bekannt, dass die nachfolgende Belehrung für alle 
beantragten Versicherungen gilt.

Die Antragsfragen sind nach bestem Wissen richtig und 
vollständig beantwortet. 
Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner Vertragser-
klärung alle mir bekannten gefahrerheblichen Umstände, 
nach denen in Textform gefragt ist, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzugeben sind. Sollte ich nach meiner Ver
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme, in Textform  
nach gefahrerheblichen Umständen gefragt werden, bin  
ich insoweit zur Anzeige verpflichtet. Ich weiß, dass die 
Gesellschaft bei unzutreffenden oder unvollständigen 
Angaben je nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurück-
treten, ihn anfechten, kündigen oder ändern und ggf. Leis-
tungen verweigern kann.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

1.	 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
	� Verletze ich die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die 

Gesellschaft vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, 
wenn ich nachweise, dass weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt.

	� Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat  
die Gesellschaft kein Rücktrittsrecht, wenn sie den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

	� Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Erklärt die Gesellschaft den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalls, bleibt sie dennoch zur Leistung 
verpflichtet, wenn ich nachweise, dass der nicht oder 
nicht richtig angegebene Umstand

	–	� weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls 

	–	� noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis
tungspflicht

	� ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch,  
wenn ich die Anzeigepflicht arglistig verletzt habe.

	� Bei einem Rücktritt steht der Gesellschaft der Teil des 
Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rück
trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2.	 Kündigung
	� Kann die Gesellschaft nicht vom Vertrag zurücktreten, 

weil ich die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich ein-
fach fahrlässig oder schuldlos verletzt habe, kann die 
Gesellschaft den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.

	� Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die 
Gesellschaft den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte.

3.	 Vertragsänderung
	� Kann die Gesellschaft nicht zurücktreten oder kündi-

gen, weil sie den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft Vertrags-
bestandteil.

	� Habe ich die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft 
rückwirkend Vertragsbestandteil. 

	� Habe ich die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

	� Die Vertragsänderung kann bei einem bereits einge
tretenen Versicherungsfall zum Ausschluss des Ver
sicherungsschutzes und damit der Leistungspflicht 
führen.

	� Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 % oder schließt die Gesellschaft die  
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann ich den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung über die Vertragsänderung frist- 
los kündigen. Auf dieses Recht werde ich in einer ge-
sonderten Mitteilung hingewiesen.

4.	 Ausübung der Rechte der Gesellschaft
	� Die Gesellschaft kann ihre Rechte zum Rücktritt, zur 

Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist  
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft  
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihr 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt.  
Bei der Ausübung dieser Rechte sind die Umstände 
anzugeben, auf die sich die Erklärung stützt. Zur Be-
gründung kann die Gesellschaft nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die eben genannte 
Frist nicht verstrichen ist.

	� Die Gesellschaft kann sich auf die Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht  
berufen, wenn sie den nicht angezeigten Gefahrum- 
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

	� Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver
tragsänderung erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach 
Vertragsabschluss. Dies gilt nicht für Versicherungs- 
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die  
Frist beträgt 10 Jahre, wenn ich die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt habe.

5.	 Stellvertretung durch eine andere Person
	� Lasse ich mich bei Abschluss des Vertrags durch  

eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der 
Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der 
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Aus-
übung der Rechte der Gesellschaft, die Kenntnis und 
Arglist meines Stellvertreters als auch meine eigene 
Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Ich kann mich 
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder meinem Stellvertreter noch mir Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, 
die Sie oder der Vermittler für Sie in diesen Antrag oder in 
andere Schriftstücke geschrieben haben, auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit.

Beantwortung der Antragsfragen und gesonderte Belehrung nach §19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht)
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Wichtige Erklärungen des Antragstellers

Wichtige Hinweise zum Antrag

1.	Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die 
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Versiche-
rungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur 
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie 
zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/
oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Ein-
willigung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrags sowie 
für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) 
Verträgen und bei künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der NÜRNBERGER Versiche-
rungsgruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in 
gemeinsamen Datensammlungen führen und an die für mich zuständigen 
Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung 
meiner Versicherungsangelegenheiten dient. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt 
werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur 
Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ich willige ein, dass der Versicherer bei Vertragsabschluss, im Rahmen der 
Vertragsabwicklung sowie bei Zahlungsverzug Informationen über mein 
allgemeines Zahlungsverhalten von einer Auskunftei (z. B. Bürgel, Infoscore, 
Creditreform) einholt und nutzt. Ebenso willige ich ein, dass zum gleichen 
Zweck von der INFORMA oder ggf. weiteren vergleichbaren Unternehmen 
eine in einem Scorewert zusammengefasste Einschätzung meiner Zah-
lungsfähigkeit, die auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren 
(beruhend auf Erfahrungswerten) erzeugt wird, eingeholt und genutzt wird. 
Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Außerdem ist der Versicherer verpflichtet, mir Auskunft zu geben über die zu 
meiner Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie 
zum Zweck der Speicherung. Zur Überprüfung meiner dort gespeicherten 
Daten kann ich mich auch direkt mit den Auskunft gebenden Unternehmen in 
Verbindung setzen. Die Adressen dieser Firmen sowie weitere Informationen 
finden sich im Merkblatt zur Datenverarbeitung.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, 
dass die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-

1.	Vertragsrechtliche Bestimmungen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag einschließlich 
den sonstigen Anlagen zum Antrag, den unter „Hinweise und Erläuterungen“ zu 
den einzelnen Versicherungen genannten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
Besonderen Bedingungen und Klauseln, den zusätzlich vereinbarten Klauseln 
und nach den gesetzlichen Bestimmungen. Es gelten die bei Vertragsabschluss 
gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.

2.	Versicherungsbedingungen
Für die Versicherung gelten die in den „Hinweisen und Erläuterungen“ zu den 
einzelnen Versicherungen genannten Versicherungsbedingungen. Sie sind Be-
standteil der Verbraucherinformationen. Beim sogenannten Invitatiomodell (siehe 
„Information zur Antragstellung“) erhalten Sie die Versicherungsbedingungen 
zusammen mit den weiteren Verbraucherinformationen mit dem an Sie gerichteten 
Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags der NÜRNBERGER. Auf Wunsch 
werden Ihnen die Versicherungsbedingungen auch schon vorher ausgehändigt.

daten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen 
Finanzdienstleistungen nutzen dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merk-
blatts zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit 
weiteren gesetzlich vorgesehenen Verbraucherinformationen – auf Wunsch 
auch sofort – überlassen wird.

2.	Bindungsfrist
Vorbehaltlich meines Widerrufsrechts nach §8 Versicherungsvertragsgesetz halte 
ich mich 1 Monat an den Antrag gebunden. Diese Bindungsfrist beginnt mit dem 
Tag der Antragstellung.

3.	Widerrufsrecht
Mein Vertrag gilt nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz auf der Grundlage des 
Versicherungsscheins und der für meinen Vertrag maßgeblichen Verbraucher-
informationen (z. B. Versicherungsbedingungen) als abgeschlossen, wenn ich 
nicht innerhalb von 14 Tagen nach Überlassung dieser Unterlagen sowie nach 
Zugang der gesetzlich vorgesehenen Widerrufsbelehrung in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufe. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit meines Widerrufs ist 
dessen Absendedatum.

4.	Zweitschrift des Antrags
Nach Unterzeichnung des Antragsformulars kann ich die Aushändigung einer 
Zweitschrift des Versicherungsantrags an mich verlangen.

5. 	Beitragszahlung
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, ist der erste oder einmalige Beitrag 
(Einlösungsbeitrag) unverzüglich nach Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch 
nicht vor dem mit mir vereinbarten Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge 
(Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag an die Gesellschaft 
zu zahlen.

6. 	Beginn des Versicherungsschutzes
Ich stimme mit meiner Unterschrift zu, dass der Versicherungsschutz gegebenen
falls bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. In diesem Fall bin ich damit 
einverstanden, dass bei einem Widerruf die Beiträge, die auf die Zeit vor Ablauf 
der Widerrufsfrist entfallen, von der Gesellschaft einbehalten werden können.

3.	Deckungszusagen
Die selbstständige Abgabe von Deckungszusagen ist den Vermittlern verboten 
und ohne rechtliche Wirkung für die Gesellschaft. 

4.	Nebenabreden
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn die Gesellschaft sie durch Auf-
nahme in den Versicherungsschein (Nachtrag) genehmigt.

5.	Versicherungsteuer, Gebühren und Kosten
Neben dem Beitrag wird die Versicherungsteuer erhoben. Gebühren und Kosten 
für die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Gründen werden nicht erhoben.

Hinweise und Erläuterungen

Für alle Haftpflichtversicherungen
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).
Auf die Möglichkeit einer Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15 AHB wird 
hingewiesen.

Privat-Haftpflichtversicherung
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversiche
rung.
A.	�Privat-Haftpflichtversicherung
F.	� Besondere Bedingungen für den Einschluss von Vermögensschäden
G.	�Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer-

schäden im Rahmen der Privat- sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung – außer Anlagenrisiko –

H.	�Zusatzbedingungen zur Privat- sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer-
schäden – Anlagenrisiko –

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversiche
rung.
C.	�Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
F.	� Besondere Bedingungen für den Einschluss von Vermögensschäden

Bei privat genutzten Immobilien (Vermietung zu Wohnzwecken) gelten:
G.	�Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer-

schäden im Rahmen der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-
versicherung für private Risiken – außer Anlagenrisiko –

H.	�Zusatzbedingungen zur Privat- sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer-
schäden – Anlagenrisiko –

Bei gewerblich genutzten Immobilien gelten:
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der 
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und 
Berufs-Haftpflichtversicherung (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung).

Tier-Haftpflichtversicherung
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversiche
rung.
D.	�Tier-Haftpflichtversicherung
F.	� Besondere Bedingungen für den Einschluss von Vermögensschäden

Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtver
sicherung für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – Anlagen
risiko –.

Entsprechend der Beantragung gelten die folgenden Versicherungsbedingungen.
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Information zur Antragstellung
Für die weitere Bearbeitung Ihres Antrags ist es wichtig, ob Sie die Verbraucher-
informationen gemäß der Informationspflichten nach § 7 des Versicherungsver
tragsgesetzes (VVG) vollständig erhalten haben.

Diese Verbraucherinformationen umfassen:

–	� Das Produktinformationsblatt nach § 4 der Verordnung über Informations
pflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

–	 Allgemeine Informationen nach § 1 VVG-InfoV

–	 Vertragsspezifische Informationen
	 –	 Allgemeine Vertragsdaten
	 –	� Informationen über die wesentlichen Leistungsmerkmale und die für den 

Tarif gültigen vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen

–	 Vertragsbedingungen
	 –	 Die jeweiligen Vertragsbedingungen
	 –	 Die Besonderen Vertragsbedingungen sowie Klauseln
	 –	 Den Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen
	 –	 Das Merkblatt zur Datenverarbeitung
	 –	 Allgemeine Hinweise.

Antragsmodell
Wenn Sie die Verbraucherinformationen vollständig erhalten haben und dies im 
Antragsformular bestätigen, stellen Sie einen Antrag auf den von Ihnen gewünschten 
Versicherungsschutz. Die NÜRNBERGER kann Ihren Antrag in diesem Fall sofort 
annehmen, sofern keine anderweitigen Gründe entgegenstehen.

Invitatiomodell
Kann die NÜRNBERGER Ihren Antrag aus eben genannten Gründen nur zu ge
änderten Bedingungen annehmen, erhalten Sie von der NÜRNBERGER einen  
an Sie gerichteten Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags mit den 
erforderlichen Änderungen und den dazugehörigen vollständigen Verbraucher
informationen.

Sollten Ihnen die Verbraucherinformationen vor der Antragstellung nicht vollständig 
vorliegen, handelt es sich – sofern Sie nicht gesondert auf einzelne noch fehlende 
Unterlagen ausdrücklich verzichten – nicht um einen Antrag, sondern um eine 
Aufforderung an die NÜRNBERGER zur Vorlage eines an Sie gerichteten Antrags. 
Der Versicherungsschein kann in diesem Fall nicht sofort ausgestellt werden.
Sie erhalten den gewünschten, an Sie gerichteten Antrag auf Abschluss des 
Versicherungsvertrags, sofern keine anderweitigen Gründe entgegenstehen. 
Dieser Antrag enthält die vollständigen Verbraucherinformationen.
Dem an Sie gerichteten Antrag liegt eine sogenannte Annahmeerklärung bei. 
Sind Sie mit dem Antrag einverstanden, nehmen Sie diesen an, indem Sie die 
Annahmeerklärung unterschrieben zurück an die NÜRNBERGER senden. Sie 
erhalten erst dann den Versicherungsschein.

Widerrufsrecht
Sie haben nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. 
Diese Frist beginnt unabhängig von den eben genannten Verfahrensweisen am 
Tag nach dem Zugang des Versicherungsscheins, der vollständigen Verbrau
cherinformationen sowie der Belehrung über das Widerrufsrecht und dessen 
Rechtsfolgen.

Gesellschaftssatzung der NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG
Die Tarife der NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG sind auf  
den Kreis der öffentlich Bediensteten wie folgt beschränkt:

I.	 1.	Juristische Personen des deutschen öffentlichen Rechts:
		�  a)	� Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindever-

bände);
		  b)	sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts;
		  c)	 Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts;
	 2.	� Juristische Personen des privaten Rechts, an denen die öffentliche Hand 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist und die öffentliche Aufgaben wahr-
nehmen;

	 3.	Mildtätige und kirchliche Einrichtungen;
	 4.	� Als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen, die im Hauptzweck der Ge-

sundheits-, Jugend- und Altenpflege oder der Fürsorge dienen oder die 
im Hauptzweck durch Förderung der Wissenschaft, Kunst und Religion, 
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung dem allgemeinen Besten auf 
materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet nutzen;

	 5.	Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;

II.	 1.	� Energieversorgungsunternehmen, die im Hauptzweck für die öffentliche 
Versorgung mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser tätig sind;

	 2.	� Wohnungsunternehmen, an denen die öffentliche Hand unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt ist;

	 3.	� Private Krankenhäuser sowie private Krankenanstalten, die Kuren, Sana-
toriums- oder Rehabilitationsbehandlungen durchführen;

	 4.	� Juristische Personen und Einrichtungen, die in Folge gesetzlicher Privati
sierungsmaßnahmen der öffentlichen Hand privatwirtschaftliche Unter-
nehmen geworden sind sowie deren nach der Privatisierung gegründete 
Tochterunternehmen;

III.	 1.	� Beamte, Richter, Angestellte, Arbeiter und Auszubildende der in den  
Ziffern I und II genannten juristischen Personen und Einrichtungen;

	 2.	� Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- oder 
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

	 3.	� Beamte, Angestellte, Arbeiter überstaatlicher oder zwischenstaatlicher 
Einrichtungen oder Vertretungen, sofern sie deutsche Staatsangehörige 
sind;

	 4.	� Pensionäre und Rentner, die unmittelbar vor dem Eintritt in den Ruhestand 
bei den in den Ziffern I, II sowie III Nr. 3 genannten juristischen Personen 
und Einrichtungen beschäftigt waren sowie ihre versorgungsberechtigten 
Witwen/Witwer;

	 5.	� Familienangehörige von in den Nummern 1 bis 4 genannten Personen, wenn 
sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten 
werden.

IV. 	�Der Versicherungsnehmer hat die NÜRNBERGER Beamten Allgemeine 
Versicherung AG unverzüglich zu verständigen, wenn er nicht mehr dem 
obengenannten Personenkreis angehört. Ferner hat er den Fortbestand seiner 
Zugehörigkeit auf Verlangen nachzuweisen.

	� Der Versicherungsvertrag erlischt zum Ablauf des Versicherungsjahres, in 
dem der Versicherungsnehmer aus dem öffentlichen Dienst ausscheidet oder 
nicht nachweist, dass er nach wie vor zu dem berechtigten Personenkreis 
gehört.

	� Ab dem Erlöschen des Vertrages ist eine Weiterführung des Versicherungs-
vertrages bei der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG zu deren 
Beitragssätzen möglich. Der Versicherungsnehmer erhält hierzu ein schriftliches 
Angebot der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG.
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Produktinformationsblatt für die Privat-Haftpflichtversicherung
(AH085_001_2_201104)

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über
die Ihnen angebotene Privat-Haftpflichtversicherung geben. Diese Informationen sind
jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich
aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedin-
gungen. Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Privat-Haftpflichtversicherung an. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die
beigefügten
- Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie
- Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung
A. Privat-Haftpflichtversicherung
F. Besondere Bedingungen für den Einschluss von Vermögensschäden
G. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der
Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung - außer Anlagenrisiko -
H. Zusatzbedingungen zur Privat- sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung für
die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - Anlagenrisiko -.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen als Anhang zu Ihrem Antrag.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
Die Privat-Haftpflichtversicherung umfasst die wesentlichen Bereiche Ihres Privatlebens. So deckt sie
beispielsweise ihre Haftungsrisiken im Straßenverkehr außerhalb des Kfz, im Sport einschließlich der
Schäden durch kleine Wasserfahrzeuge, wie Ruderboote, Kanus, Paddelboote oder durch kleine zahme
Haustiere, soweit sie nicht durch Tierhalterhaftpflicht gesondert zu versichern sind. Gleichermaßen sind
Sie in Ihrem häuslichen Rahmen geschützt bei Schäden, die von der Wohnung oder dem Haus ausgehen
in dem Sie wohnen egal, ob Sie Mieter oder Eigentümer sind. Dies gilt auch für kleinere Bauvorhaben
bei deren Bautätigkeit entstehende Schäden Sie als Bauherr haften.
Die Privat-Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Wer im Urlaub, im Ferienhaus oder während eines vor-
übergehenden Auslandsaufenthalts von bis zu zwei Jahren einen Haftpflichtschaden verursacht, ist ge-
schützt.
Es geht bei der Haftpflichtversicherung im Wesentlichen um Schäden von fremden Personen oder Sa-
chen. Hierfür stehen die im Antrag genannten Versicherungssummen pauschal für Personen- und Sach-
schäden zur Verfügung. Die Versicherungssummen werden von uns überprüft, so dass es sich nur um
vorläufige Angaben handelt. Sofern die Versicherungssummen nach Prüfung im Versicherungsschein
vom Antrag abweichen, werden wir die Abweichung durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein kenntlich machen.
Im Schadenfall prüfen wir, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht,
wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberech-
tigten Haftungsansprüchen.
Unsere Privat-Haftpflichtversicherung setzt sich aus dem BasisSchutz und aus den Zusatzbausteinen
"KomplettSchutz" und "Schlüsselverlust Beruf" zusammen. Versicherungsschutz über die Zusatzbaust-
eine besteht nur, wenn dies ausdrücklich beantragt wurde. Die Einzelheiten zum Baustein Komplett-
Schutz sind unter Ziff. 8 der Bedingungen zur Privat-Haftpflichtversicherung, die zum Baustein Schlüs-
selverlust Beruf unter Ziff. 9 der gleichen Bedingungen geregelt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den
unter Ziffer 1 dieses Blattes genannten Bedingungen.

Beamten Allgemeine Versicherung AG



Welche weiteren Personen in der Privat-Haftpflichtversicherung mitversichert sind, hängt von der Haus-
haltsgröße ab. Wir unterscheiden zwischen Ehe/Lebenspartnerschaft mit Kind/ern, Alleinerziehende,
Ehe/Lebenspartnerschaft ohne Kind/er sowie Single (ohne Partner und ohne Kinder). Sie werden danach
im Antrag gefragt. Ja nach Beantragung, dies gilt auch für die Mitversicherung des Partners einer
nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, erstreckt sich dann der gleichartige Versicherungsschutz auf wei-
tere Personen Ihres Umfeldes, z. B. den Ehepartner, den vertraglich benannten Lebenspartner, Kinder
bis zum Abschluss der beruflichen Erstausbildung bzw. bis zur Heirat. Gleiches gilt für Ihre Haushalts-
und Gartenhilfen oder den Babysitter, sofern diese bei der Ausübung ihrer Tätigkeit einen Schaden - es
geht auch hier um die Schäden anderer und nicht (mit-)versicherter Personen -, verursachen. Um den
vollen Versicherungsschutz für alle versicherten Personen zu behalten, ist es erforderlich, Änderungen
bei der Haushaltsgröße umgehend mitzuteilen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 2 der Bedin-
gungen zur Privat-Haftpflichtversicherung.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder ver-
spätet zahlen?
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der
Zahlweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag. Bei Erteilung dieser Information liegen fol-
gende Eckpunkte zugrunde; beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen können.
Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach Erhalt des Versicherungsscheins, jedoch
nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir bis zum
Zahlungseingang vom Vertrag zurücktreten. Erst mit dem Zahlungseingang beginnt auch der Versiche-
rungsschutz. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, erinnern wir nochmals daran, den
rückständigen Beitrag nunmehr innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu begleichen. Nach Ablauf dieser
Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den Ziff. 8 bis 12 der beigefügten AHB.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Für die Absicherung des Haftpflichtrisikos im privaten Bereich - außerhalb des Kfz-Risikos - gibt es keine
alle Risiken einschließende Einheitsversicherung. Die Haftpflichtversicherer haben die Privat-Haftpflicht-
versicherung aber für eine Vielzahl von Privatrisiken, die praktisch jedermann hat oder eines Tages ha-
ben kann, als Grundvertragswerk geschaffen. Dieses Grundvertragswerk hat die meisten Haftpflichtrisi-
ken des täglichen Lebens zum Gegenstand. Die Versicherung von privaten Sonderrisiken des Versiche-
rungsnehmers ist separat vorzunehmen. Dies geschieht durch Abschluss einer Haus- und Grundbesitz-
er-Haftpflichtversicherung, Bauherren-Haftpflichtversicherung, Tier-Haftpflichtversicherung, Gewässer-
schaden-Haftpflichtversicherung oder Wassersport-Haftpflichtversicherung.
Eine weitere Risikobegrenzung erfolgt durch die Ausschlüsse in den Bedingungen. Als Beispiel seien
die Mietsachschäden genannt. Der vollkommene Ausschluss gem. Ziff. 7.6 AHB wird durch Ziff. 5.2 Be-
sonderen Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung wieder abgemildert, soweit es Räume und
Gebäude betrifft. Gleiches gilt für den vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu zwei Jahren.
Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen oder von
Mitversicherten bzw. nahen Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft verursacht werden, Schäden aus
beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit, Mietsachschäden, Schäden aus der Erfüllung von Verträgen so-
wie Schäden, die aus dem Gebrauch eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers
verursacht wurden, soweit sie nicht ausdrücklich von der Versicherung umfasst sind und Schäden aus
dem Abhandenkommen von Sachen. Auf die Mitversicherung des Bausteins Schlüsselverlust wurde
hingewiesen.
Natürlich können auch Schäden, die man selbst erleidet (Eigenschäden), nicht Gegenstand einer Haft-
pflichtversicherung sein. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige
Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte der Ziffer 7 der beigefügten AHB sowie den
weiteren unter Ziffer 1 dieses Blattes genannten Versicherungsbedingungen.



Beamten Allgemeine Versicherung AG

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsabschluss und welche Folgen können Verletzungen
dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflich-
tungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter
Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
Ziffer 23 der beigefügten AHB.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können
Verletzungen dieser Pflichten haben?
Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen zu können und damit zu ge-
währleisten, dass Sie immer einen ausreichenden Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer
einmal im Jahr Gelegenheit uns mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den
bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der
Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung be-
sonderer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche
Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann der Versicherer
nachträglich eine Beitragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziff. 5 be-
schriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin. Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte den Ziff. 13.1 und 24 der beigefügten AHB.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können Ver-
letzungen dieser Pflichten haben?
Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch
keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise
verpflichtet, soweit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits-
gemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies umfasst
auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlicher
oder behördlicher Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden
(z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die
Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann
durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die
in Ziff. 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich
hin. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 25 und 26 der beigefügten AHB.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zah-
lung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte dem Antrag. Dort finden
Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein
weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertrags-
laufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre
Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit zugehen muss. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte den Ziffern 8 und 16 der beigefügten AHB.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Ver-
trages bestehen weitere Kündigungsrechte, beispielsweise wenn der Versicherungsfall eingetreten ist.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 18 bis 21 der beigefügten AHB.

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages
zu erläutern. Vielleicht sind noch Fragen offen geblieben, die Sie persönlich betreffen.
Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Versicherungsfachmann, der Sie gerne beraten
wird.



Produktinformationsblatt für die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-
versicherung(AH083_001_2_201104)

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über
die Ihnen angebotene Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung geben. Diese
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt
sich ausschließlich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten
Versicherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen
sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung an. Grundlage für den Versiche-
rungsschutz sind die beigefügten
- Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie
- Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung
C. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
F. Besondere Bedingungen für den Einschluss von Vermögensschäden
bei privater Nutzung: G. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer-
schäden im Rahmen der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung - außer An-
lagenrisiko - sowie H. Zusatzbedingungen zur Privat- sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-Haft-
pflichtversicherung für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - Anlagenrisiko -
bei gewerblicher Nutzung: Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-Haftpflicht-
versicherung (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung)

Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen als Anhang zu Ihrem Antrag.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundbesitzer, die sich im Wesentlichen aus der
Verletzung von Verkehrssicherungspflichten ergibt. Hierunter versteht man die gesetzliche Verpflichtung,
dass jeder Inhaber von Grund und Boden - sei es mit oder ohne Bebauung - seinen Besitz in sicherem,
für andere Personen ungefährlichen Zustand zu halten hat.
Dies gilt in gleicher Weise für Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer. Es sind
beispielsweise Schäden zu nennen, die durch Schadhaftigkeit von Treppen und Wegen, mangelhafter
Beleuchtung oder Glätte bzw. Verschmutzung von Gehwegen oder von sich lösenden Gebäudeteilen
verursacht werden. Gleiches gilt für Schäden, die durch Maßnahmen im Rahmen der Verwaltung, Rei-
nigung, Beleuchtung und aller sonstigen Betreuung des Grundstücks von den dazu beauftragten Per-
sonen entstehen.
Es geht bei der Haftpflichtversicherung im Wesentlichen um Schäden an fremden Personen oder Sachen.
Hierfür stehen die im Antrag genannten Versicherungssummen pauschal für Personen- und Sachschä-
den zur Verfügung. Die Versicherungssummen werden von uns überprüft, so dass es sich nur um vor-
läufige Angaben handelt. Sofern die Versicherungssummen nach Prüfung im Versicherungsschein vom
Antrag abweichen, werden wir die Abweichung durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
kenntlich machen.
Im Schadenfall prüfen wir, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht,
wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberech-
tigten Haftungsansprüchen.
Die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung beinhaltet eine Vielzahl weiterer Einschlüsse, die
mit dem Besitz von Häusern und Grundstücken in Zusammenhang stehen. So sind z. B. Sachschäden
durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals eingeschlossen.
Bitte beachten Sie, dass im Ausland gelegener Haus- und Grundbesitz nicht versichert werden kann.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den unter Ziffer 1 dieses Blattes genannten Bedingungen.
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3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder ver-
spätet zahlen?
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der
Zahlweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag. Bei Erteilung dieser Information liegen fol-
gende Eckpunkte zugrunde; beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen können.
Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach Erhalt des Versicherungsscheins, jedoch
nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir bis zum
Zahlungseingang vom Vertrag zurücktreten. Erst mit dem Zahlungseingang beginnt auch der Versiche-
rungsschutz. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, erinnern wir nochmals daran, den
rückständigen Beitrag nunmehr innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu begleichen. Nach Ablauf dieser
Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den Ziff. 8 bis 12 der beigefügten AHB.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Eine Versicherung aller theoretisch vorkommender
Haftpflichtschäden würde den Versicherungsschutz unbezahlbar machen. Aus diesem Grund folgt die
Haftpflichtversicherung im Gegensatz zu anderen Versicherungszweigen einem Aufbausystem beson-
derer Art. Eine erste Eingrenzung erfolgt durch Ziff. 3.1 (1) AHB. D. h. der Versicherungsschutz wird nur
für das jeweils beantragte Risiko, hier die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung, gewährt.
Durch die Ausschlüsse in den Bedingungen erfolgt eine weitere Risikobegrenzung.
Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen oder von
Mitversicherten bzw. nahen Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft verursacht werden, Schäden aus
beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit, Schäden aus der Erfüllung von Verträgen sowie Schäden, die
aus dem Gebrauch eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wur-
den, soweit sie nicht ausdrücklich von der Versicherung umfasst sind, ferner Schäden aus dem Ab-
handenkommen von Sachen.
Natürlich können auch Schäden, die man selbst erleidet (Eigenschäden), nicht Gegenstand einer Haft-
pflichtversicherung sein. Ausgeschlossen bleiben in gleicher Weise Schäden an verwalteten Objekten
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschluss-
gründe entnehmen Sie bitte der Ziff. 7 der beigefügten AHB sowie den weiteren unter Ziffer 1 dieses
Blattes genannten Versicherungsbedingungen.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsabschluss und welche Folgen können Verletzungen
dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflich-
tungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter
Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
Ziffer 23 der beigefügten AHB.
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6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können
Verletzungen dieser Pflichten haben?
Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen zu können und damit zu ge-
währleisten, dass Sie immer einen ausreichenden Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer
einmal im Jahr Gelegenheit uns mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den
bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der
Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung be-
sonderer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche
Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann der Versicherer
nachträglich eine Beitragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziff. 5 be-
schriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin. Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte den Ziff. 13.1 und 24 der beigefügten AHB.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können Ver-
letzungen dieser Pflichten haben?
Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch
keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise
verpflichtet, soweit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits-
gemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies umfasst
auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlicher
oder behördlicher Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden
(z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die
Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann
durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die
in Ziff. 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich
hin. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 25 und 26 der beigefügten AHB.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zah-
lung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte dem Antrag. Dort finden
Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein
weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertrags-
laufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre
Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit zugehen muss. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte den Ziffern 8 und 16 der beigefügten AHB.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Ver-
trages bestehen weitere Kündigungsrechte, beispielsweise wenn durch Übertragung des Grundstücks Ihr
versichertes Risiko endgültig wegfällt oder der Versicherungsfall eingetreten ist. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte den Ziffern 18 bis 21 der beigefügten AHB.

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages
zu erläutern. Vielleicht sind noch Fragen offen geblieben, die Sie persönlich betreffen.
Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Versicherungsfachmann, der Sie gerne beraten
wird.



Produktinformationsblatt für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung
(AH086_001_2_072008)

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über
die Ihnen angebotene Tierhalter-Haftpflichtversicherung geben. Diese Informationen
sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich ausschließ-
lich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbe-
dingungen. Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?

Wir bieten Ihnen eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung an. Grundlage für den Versicherungsschutz sind
die beigefügten

- Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie
- Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung
D. Tierhalter-Haftpflichtversicherung
F. Besondere Bedingungen für den Einschluss von Vermögensschäden.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen als Anhang zu Ihrem Antrag.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Tierhalter. Dem privaten Tierhalter wird durch das Gesetz
eine besondere Haftung auferlegt. Er haftet nach den strengen Regeln der Gefährdungshaftung, was
bedeutet, dass der Tierhalter für jeden Schaden, den sein Tier verursacht hat, aufkommen muss, ohne
dass es auf sein Verschulden ankommt.

Es geht bei der Haftpflichtversicherung im Wesentlichen um Schäden an fremden Personen oder Sachen.
Hierfür stehen die im Antrag genannten Versicherungssummen pauschal für Personen- und Sachschä-
den zur Verfügung. Die Versicherungssummen werden von uns überprüft, so dass es sich nur um vor-
läufige Angaben handelt. Sofern die Versicherungssummen nach Prüfung im Versicherungsschein vom
Antrag abweichen, werden wir die Abweichung durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
kenntlich machen.

Im Schadenfall prüfen wir, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht,
wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberech-
tigten Haftungsansprüchen.

Mitversichert ist im Rahmen der Tierhalter-Haftpflichtversicherung die gesetzliche Haftpflicht des Hüters,
sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. Bei privater Tierhaltung ist ferner die gesetzliche Haftpflicht von
im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu zwei
Jahren mitversichert.

Eine spezielle Tierhalter-Haftpflichtversicherung kann für Hundehalter und für Halter von Reit- und Zug-
tieren (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel usw.) abgeschlossen werden. Demgegenüber sind
Schäden durch zahme, kleine Haustiere wie Katzen, Meerschweinchen und Wellensittiche bereits durch
die Privat-Haftpflichtversicherung und Jagdhunde ggf. über Ihre Jagd-Haftpflichtversicherung erfasst,
während gewerblich oder landwirtschaftlich gehaltene Tiere über eine gesonderte gewerbliche Tier-
halterhaftpflichtversicherung versichert werden.

Bei der Hundehalter-Haftpflichtversicherung ist zu beachten, dass für gefährliche Hunde/Kampfhunde
kein Versicherungsschutz besteht. In den Bedingungen sind die betroffenen Rassen und Gruppen dieser
Hunde aufgeführt.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den unter Ziffer 1 dieses Blattes genannten Bedingungen.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder ver-
spätet zahlen?

Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der
Zahlweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag. Bei Erteilung dieser Information liegen fol-
gende Eckpunkte zugrunde; beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen können.
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Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach Erhalt des Versicherungsscheins, jedoch
nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir bis zum
Zahlungseingang vom Vertrag zurücktreten. Erst mit dem Zahlungseingang beginnt auch der Versiche-
rungsschutz. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, erinnern wir nochmals daran, den
rückständigen Beitrag nunmehr innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu begleichen. Nach Ablauf dieser
Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den Ziff. 8 bis 12 der beigefügten AHB.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Eine Versicherung aller theoretisch vorkommender
Haftpflichtschäden würde den Versicherungsschutz unbezahlbar machen. Aus diesem Grund folgt die
Haftpflichtversicherung im Gegensatz zu anderen Versicherungszweigen einem Aufbausystem beson-
derer Art. Eine erste Eingrenzung erfolgt durch Ziff. 3.1 (1) AHB. D. h. der Versicherungsschutz wird nur
für das jeweils beantragte Risiko, hier die Tierhalter-Haftpflichtversicherung, gewährt. Durch die Aus-
schlüsse in den Bedingungen erfolgt eine weitere Risikobegrenzung. Als Beispiel seien die Mietsach-
schäden genannt. Der vollkommene Ausschluss gem. Ziff. 7.6 AHB wird - allerdings nur für den Hunde-
halter, nicht für andere Tierhalter - durch Ziff. 2.2.1 der Bedingungen zur Tierhalter-Haftpflichtversiche-
rung wieder abgemildert, soweit es Räume und Gebäude betrifft.

Nicht versichert sind weiter insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen
oder von Mitversicherten bzw. nahen Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft verursacht werden,
Schäden aus beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit, Mietsachschäden, Schäden aus der Erfüllung von
Verträgen sowie Schäden, die aus dem Gebrauch eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers verursacht wurden, soweit sie nicht ausdrücklich von der Versicherung umfasst sind,
ferner Schäden aus dem Abhandenkommen von Sachen.

Natürlich können auch Schäden, die man selbst erleidet (Eigenschäden), nicht Gegenstand einer Haft-
pflichtversicherung sein. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige
Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte der Ziffer 7 der beigefügten AHB sowie den
weiteren unter Ziffer 1 dieses Blattes genannten Versicherungsbedingungen.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsabschluss und welche Folgen können Verletzungen
dieser Pflichten haben?

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflich-
tungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter
Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
Ziffer 23 der beigefügten AHB.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können
Verletzungen dieser Pflichten haben?

Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen zu können und damit zu ge-
währleisten, dass Sie immer einen ausreichenden Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer
einmal im Jahr Gelegenheit uns mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den
bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der
Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung be-
sonderer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche
Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann der Versicherer
nachträglich eine Beitragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziff. 5 be-
schriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin. Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte den Ziff. 13.1 und 24 der beigefügten AHB.
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7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können Ver-
letzungen dieser Pflichten haben?

Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch
keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise
verpflichtet, soweit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits-
gemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies umfasst
auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlicher
oder behördlicher Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden
(z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die
Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann
durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die
in Ziff. 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich
hin. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 25 und 26 der beigefügten AHB.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zah-
lung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte dem Antrag. Dort finden
Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein
weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertrags-
laufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre
Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit zugehen muss. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte den Ziffern 8 und 16 der beigefügten AHB.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?

Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Ver-
trages bestehen weitere Kündigungsrechte, beispielsweise wenn Ihr versichertes Risiko endgültig weg-
fällt oder der Versicherungsfall eingetreten ist. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 18 bis 21
der beigefügten AHB.

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages
zu erläutern. Vielleicht sind noch Fragen offen geblieben, die Sie persönlich betreffen.
Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Versicherungsfachmann, der Sie gerne beraten
wird.



Produktinformationsblatt für die Gewässerschaden-Haftpflichtversiche-

rung (AH082_001_2_072008)

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über
die Ihnen angebotene Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung geben. Diese Infor-
mationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich
ausschließlich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versi-
cherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorg-
fältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?

Wir bieten Ihnen eine Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung an. Grundlage für den Versicherungs-
schutz sind

- die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie
- bei privater Nutzung: die Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- oder Grundbesitzer-Haftpflicht-
versicherung für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - Anlagenrisiko -

- bei gewerblicher Nutzung: die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versiche-
rung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung (Umwelt-Haftpflicht-Modell), Baustein 2.1.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen als Anhang zu Ihrem Antrag.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschäd-
lichen Stoffen (z. B. Öltank) und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden als Folge von Gewässerschäden.

Aufwendungen, die Sie im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durften (sog. Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten sind insoweit versichert,
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Auf un-
sere Weisung aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch dann versichert,
wenn sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder ver-
spätet zahlen?

Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der
Zahlweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag. Bei Erteilung dieser Information liegen fol-
gende Eckpunkte zugrunde; beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen können.

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach Erhalt des Versicherungsscheins, jedoch
nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir bis zum
Zahlungseingang vom Vertrag zurücktreten. Erst mit dem Zahlungseingang beginnt auch der Versiche-
rungsschutz. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, erinnern wir nochmals daran, den
rückständigen Beitrag nunmehr innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu begleichen. Nach Ablauf dieser
Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den Ziff. 8 bis 12 der beigefügten AHB.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.
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Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an Sie gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfü-
gungen. Es können darüber hinaus auch solche Schäden nicht reguliert werden, die auf sog. Gemein-
gefahren beruhen (Kriegsereignisse, andere feindselige Handlungen, Aufruhr, innere Unruhen, General-
streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand). Das gleiche gilt für Schäden
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschluss-
gründe entnehmen Sie bitte der Ziffer 7 und -soweit es sich um private Nutzung handelt- auch noch der
Ziffer 4 der Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- oder Grundbesitzerhaftpflichtversicherung für
die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - Anlagenrisiko - sowie der beigefügten AHB.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsabschluss und welche Folgen können Verletzungen
dieser Pflichten haben?

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflich-
tungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter
Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
Ziffer 23 der beigefügten AHB.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können
Verletzungen dieser Pflichten haben?

Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen zu können und damit zu ge-
währleisten, dass Sie immer einen ausreichenden Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer
einmal im Jahr Gelegenheit uns mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den
bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der
Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung be-
sonderer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche
Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann der Versicherer
nachträglich eine Beitragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziff. 5 be-
schriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin. Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte den Ziff. 13.1 und 24 der beigefügten AHB.

7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können Ver-
letzungen dieser Pflichten haben?

Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch
keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise
verpflichtet, soweit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits-
gemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies umfasst
auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlicher
oder behördlicher Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden
(z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die
Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann
durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die
in Ziff. 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich
hin. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 25 und 26 der beigefügten AHB.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zah-
lung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte dem Antrag. Dort finden
Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein
weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertrags-
laufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre
Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit zugehen muss. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte den Ziffern 8 und 16 der beigefügten AHB.
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9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?

Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Ver-
trages bestehen weitere Kündigungsrechte, beispielsweise wenn Ihr versichertes Risiko wegfällt oder
der Versicherungsfall eingetreten ist. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 18 bis 21 der beige-
fügten AHB.

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages
zu erläutern. Vielleicht sind noch Fragen offen geblieben, die Sie persönlich betreffen.
Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrem Versicherungsfachmann, der Sie gerne beraten
wird.



Allgemeine Informationen nach § 1 der Verordnung über Informa-
tionspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) (SHUK020_2_201006)

1. Identität des Versicherers
Ihr Vertragspartner ist die NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG, Ostendstr. 100,
90334 Nürnberg. Sie hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Sitz und Registergericht sind in
Nürnberg (HRB 1321).

2. Ansprechpartner im Ausland
entfällt

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers
NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG
Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 1321
Aufsichtsrat: Dr. Armin Zitzmann (Vorsitzender)
Vorstand: Jürgen Hansemann, Peter Meier
Anschrift: Ostendstr. 100, 90334 Nürnberg, Telefon 0911 531-5, Fax 0911 531-3206.

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Gegenstand der NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG ist der unmittelbare und mit-
telbare Betrieb aller Zweige des privaten Versicherungswesens, in der Lebens-, Kranken- und Kre-
ditversicherung jedoch nur der Rückversicherung.

5. Zugehörigkeit zu einem Sicherungsfonds
entfällt

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
a) Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Bedingungen sind den Ihnen ausgehändigten Un-
terlagen beigefügt.
b) Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit und die Erfüllung der Leistung des Versicherers
finden Sie in den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten sowie in den Allgemeinen Bedingungen,
Besonderen Vereinbarungen und Klauseln.

7. Gesamtpreis der Versicherung
Den gesamten zu entrichtenden Beitrag für Ihren Vertrag können Sie den beigefügten Allgemeinen
Vertragsdaten entnehmen. Falls Sie zusätzliche Leistungen (Zusatzversicherungen) eingeschlossen
haben, finden Sie an dieser Stelle auch die Aufteilung des Beitrags auf Haupt- und Zusatzversiche-
rungen.

8. Zusätzliche Kosten
Zusätzlich zu dem unter Punkt 7 genannten Gesamtpreis der Versicherung werden von uns keine
weiteren planmäßigen Gebühren oder Kosten erhoben.
Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand verur-
sacht wird, können wir die in solchen Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen
Abgeltungsbeitrag gesondert in Rechnung stellen. Dies gilt beispielsweise bei Erteilung einer Er-
satzurkunde oder von Abschriften des Versicherungsscheins, schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzah-
lung von Folgebeiträgen, Verzug bei Folgebeiträgen, Rückläufern im Lastschriftverfahren, Durchfüh-
rung von Vertragsänderungen.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung
Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Bei-
träge, können Sie den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten sowie den Allgemeinen Bedingungen,
Besonderen Vereinbarungen und Klauseln entnehmen.
Insbesondere möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Einlö-
sungsbeitrags - solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten können. Ist
der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leis-
tung verpflichtet. Auch wenn Sie Folgebeiträge trotz unserer Mahnung nicht zahlen, können Sie den
Versicherungsschutz verlieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Allgemeinen Bedin-
gungen. Die Fälligkeit des Beitrags können Sie den Allgemeinen Vertragsdaten entnehmen.
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10. Befristung der Gültigkeitsdauer dieser Informationen
Die Ihnen zur Verfügung gestellten Verbraucherinformationen sind für den Zeitraum von 6 Wochen
gültig, sofern der gewählte Tarif nicht früher für den Verkauf geschlossen werden muss.

11. Kapitalanlagerisiko
entfällt

12. Angaben über das Zustandekommen des Vertrags/Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem
mit Ihnen vereinbarten, in den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Ihr Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren Antrag auf Abschluss des Versiche-
rungsvertrags angenommen haben bzw. wenn wir Ihre Annahmeerklärung zu unserem Antrag er-
halten haben. Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind
wir nicht zur Leistung verpflichtet (vgl. Punkt 9). Vorbehaltlich Ihres Widerrufsrechts nach § 8 Versi-
cherungsvertragsgesetz ist der Versicherer berechtigt, Ihren Antrag auf Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags bis zum Ablauf von 1 Monat anzunehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit dem Tag
der Antragstellung.
Haben wir Ihnen einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrags unterbreitet, so halten wir
uns 6 Wochen an diesen Antrag gebunden.

13. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren In-
formationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den
§§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf
ist an folgende Adresse zu richten:
NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG
Ostendstr. 100, 90334 Nürnberg
Fax: 0911 531-3206
E-Mail: info@nuernberger.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die
Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es
sich um einen Betrag, den Sie nach folgender Formel errechnen können: Anzahl der Tage, an denen
Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert mit 1/360 des im Versicherungsschein ausgewie-
senen Jahresbeitrags.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B.
Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als
auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag unverändert weiter. Das Widerrufs-
recht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

14. Laufzeit des Vertrags
Den vereinbarten Versicherungsbeginn finden Sie in den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten.
Dort ist auch der vereinbarte Ablauf der Versicherung angegeben.

15. Beendigung des Vertrags
Der vereinbarte Ablauf der Versicherung ist in den Allgemeinen Vertragsdaten angegeben. Nähere
Angaben zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen finden Sie in den beigefügten Allgemeinen
Bedingungen, Besonderen Vereinbarungen und Klauseln.
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16. Abweichendes Recht bei Vertragsanbahnung
entfällt

17. Vertragsklausel über das auf Ihren Vertrag anwendbare Recht und über das zuständige Gericht
Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Informationen über
das zuständige Gericht finden Sie in den beigefügten Allgemeinen Bedingungen.

18. Sprache der Versicherungsbedingungen, der Kommunikation und dieser Information
Auf Ihren Vertrag findet die deutsche Sprache Anwendung. Das bedeutet, dass alle Vertragsunter-
lagen, wie zum Beispiel die Versicherungsbedingungen, diese Information und die übrigen Verbrau-
cherinformationen und auch die Kommunikation während der Laufzeit Ihres Vertrags in deutscher
Sprache erfolgen.

19. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Sie können damit das
kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.
Den Ombudsmann der Versicherungen erreichen Sie wie folgt:
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei)

(Falls Ihr Telefondienstanbieter oder der Netzvertrag keine Verbindung zu 0800er-Nummern ermöglicht oder wenn
Sie aus dem Ausland anrufen, erreichen Sie ihn kostenpflichtig unter + 49 30 206058-99. Oder im Internet unter
www.versicherungsombudsmann.de.)

Fax: 0800 3699000 (kostenfrei)
Post: Versicherungsombudsmann e. V., Leipziger Str. 121, 10117 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Von der Inanspruchnahme des kostenlosen außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahrens unbe-
rührt bleibt die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

20. Zuständige Aufsichtsbehörde und Beschwerdemöglichkeit
Die NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG steht unter der staatlichen Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn bzw. Postfach 12 53, 53002 Bonn.
Bitte richten Sie bei Unstimmigkeiten Ihre Beschwerden vorrangig an uns oder den betreuenden
Vermittler. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu
wenden.



 

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwi-
ckeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicher-
tengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisheri-
gen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gege-
benen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und  
-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvor-
schrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies 
im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder  
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden 
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden lnteressen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrags hinaus, endet 
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Wi-
derruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben 
unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu 
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung 
und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, 
wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 

Schweigepflichtentbindungserklärung 

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z. B. 
beim Arzt – einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Er-
laubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) 
ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 
enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverstän-
digen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versi-
cherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. 
auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad 
der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt 
über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversiche-
rung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benöti-
gen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben 
von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im 
Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die 
dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat die versicherte Person 
bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 
z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben der versicher-
ten Person aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, 
andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie Teilungsabkommen) eines 
Austauschs von personenbezogenen Daten unter den Versiche-
rern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Scha-
denhöhe und Schadentag. 

4. Hinweis- und Informationssystem (HIS)  

Im Bereich der Schadenversicherung gilt: 

Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir  
– ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken 
sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könn-
ten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist im 
Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. 
ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn 
ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das Scha-
denbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. 
Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug 
schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar 
schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund 
melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden 
haben, gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen 
ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn 
wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten 
wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, wer-
den Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns benachrichtigt. 

Bei der Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur 
Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergeb-
nisse der Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis 
durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachver-
halt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, 
zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die 
Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu 
kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren 
Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Schaden-
fall geben müssen. 

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-irfp.de. 

Bonitätsprüfung 

Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlverhalten und Bonitätsinfor-
mationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren (beru-
hend auf Erfahrungswerten) beziehen wir beispielsweise von der 
INFORMA Unternehmensberatungs GmbH, ein Mitglied im Unter-
nehmensverbund der arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 
76532 Baden-Baden. Wir werden die Informationen nur in Fällen 
des Vertragsabschlusses, im Rahmen der Vertragsabwicklung und 
bei Zahlungsverzug abrufen. Unsere damit befassten Mitarbeiter 
sind dazu verpflichtet, dies in jedem Fall einzuhalten. 
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5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 

Einzelne Versicherungsbranchen und Teilbereiche der Versiche-
rungstätigkeit (z. B. Lebens-, Kranken- und Sachversicherung oder 
z. B. die Schadenbearbeitung) und andere Finanzdienstleistungen 
(z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden 
durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den 
Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu 
können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 
zusammen. 

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, 
wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre 
Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit ver-
schiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen, und auch Ihre 
Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Daten-
sammlung geführt. 

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kunden-
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von 
allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen 
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt 
verbucht werden. 

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe 
sowie der für die Schadenbearbeitung zuständigen Unternehmen 
der Gruppe abfragbar. 

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei 
der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten 
sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder 
Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter Verfügung der jeweiligen 
Unternehmen und werden nur zum Zwecke der Schadenbearbei-
tung an die entsprechenden anderen Unternehmen der Gruppe 
übermittelt. 

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unterneh-
men an: 

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, 
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG, 
NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG, 
NÜRNBERGER Pensionskasse AG, 
NÜRNBERGER Pensionsfonds AG, 
NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft, 
NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG, 
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG, 
NÜRNBERGER Versicherung Immobilien AG, 
NÜRNBERGER Investment Services GmbH, 
NÜRNBERGER Versicherungs- und Bauspar-Vermittlungs-GmbH, 
NÜRNBERGER Beratungs- und Betreuungsgesellschaft für  
betriebliche Altersversorgung und Personaldienstleistungen mbH, 
NÜRNBERGER SofortService AG, 
GARANTA Versicherungs-AG, 
FÜRST FUGGER Privatbank KG. 

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermitt-
ler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 
weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, 
Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkas-
sen, Kapitalanlage- und ImmobiliengeselIschaften außerhalb der 
Gruppe zusammen. 

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so 
gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. Kreditinstitute im Rahmen 
einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung 
zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Daten-
verarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausfüh-
rungen unter Punkt 6. 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe 
bzw. unseres Kooperationspartners werden Sie durch einen unse-
rer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonsti-
gen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im 
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch 
Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und lmmobilien-
gesellschaften u. a. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der 
Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle 
und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partner-
unternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, 
z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrags. Ausschließlich 
zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung 
können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten 
übermittelt werden. 

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbe-
zogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung 
des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kun-
denrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 
besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und 
Datengeheimnis) zu beachten. 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-
cherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Aus-
kunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 
Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
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1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger

Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von

Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für
den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverur-
sachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich
um gesetzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme,
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durch-
führen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder we-
gen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsge-
mäße Vertragserfüllung;
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erwei-
tert werden auf die gesetzliche Haftpfl icht privatrechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers wegen
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpfl icht
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen
Risiken des Versicherungsnehmers.

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus
dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs-
oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4
näher geregelt sind.
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-
hen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die
Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt
der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde,
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst
nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe dieses
Beitrages innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der An-
zeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Ri-
siko rückwirkend ab dessen Entstehung.
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung
bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von
1.000.000 EUR für Personenschäden und 500.000 EUR für Sachschäden
und - soweit vereinbart - 100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt,
sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen
festgesetzt sind.
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
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(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von
kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpfl ichtfrage,
die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflich-
tungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten
freizustellen.
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzuge-
ben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versiche-
rer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Na-
men des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpfl ichtanspruch zur
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht,
die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so
ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche-
rungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt.
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungs-
summen begrenzt.
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Ver-
sicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitl ichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.
6.4 Falls besonders vereinbart, beteil igt sich der Versicherungsnehmer
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festge-
legten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen
zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die
Versicherungssummen angerechnet.
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpfl ichtansprüche aus einem Versi-
cherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Pro-
zesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe
dieser Ansprüche.
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen
zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungs-
summe, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom
Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpfl ichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer
an laufenden Rentenzahlungen beteil igen muss, wenn der Kapitalwert der
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Lei-
stungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt.
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pfl ichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich
herbeigeführt haben.
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder
Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
7.3 Haftpfl ichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen
über den Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht des Versicherungsnehmers
hinausgehen.
7.4 Haftpfl ichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten
Personen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsver-
trages.
7.5 Haftpfl ichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversi-
cherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und En-
kel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein
familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern
und Kinder miteinander verbunden sind).
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige
oder betreute Person ist;
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein
nicht rechtsfähiger Verein ist;
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommandit-
gesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetra-
gene Partnerschaftsgesellschaft ist;
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;
zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich
auch auf Haftpfl ichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Per-
sonen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
7.6 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind.
7.7 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beför-
derung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ih-
nen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;
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(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.)
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso-
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benut-
zung betroffen waren;
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder -so-
fern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus-
schluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen
zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.
zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten
oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mit-
versicherten Personen.
7.8 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen
infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursa-
che und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung
oder Vernichtung der gesamten Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lie-
ferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen über-
nommen haben.
7.9 Haftpfl ichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereig-
nissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitver-
sichert.
7.10
a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschä-

den gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwel-
thaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungs-
gesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen
wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten,
die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender natio-
naler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer
geltend gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater
Haftpfl ichtrisiken.

b) Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpfl ichtrisiken
oder

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder
gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpfl icht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelt-
einwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage,
Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen,
zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten
(WHG-Anlagen);
- Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG-Anlagen);
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;
- Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt
sind.

7.11 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
7.12 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden
Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).
7.13 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
7.14 Haftpfl ichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3) Überschwemmungen stehender oder fl ießender Gewässer.
7.15 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich
handelt um Schäden aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung
von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
7.16 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Na-
mensrechtsverletzungen.
7.17 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
7.18 Haftpfl ichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertra-
gung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche
gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind.
In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehan-
delt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung
gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungs-
nehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder
einmaliger Beitrag
9.1 Der Versicherungsnehmer hat den ersten oder einmaligen Beitrag
unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch
nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginn.
Der Versicherungsschutz beginnt auch dann zu dem vereinbarten Zeit-
punkt, wenn zur Beitragszahlung erst später aufgefordert wird, der Bei-
trag aber unverzüglich gezahlt wird.
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als
erster Beitrag.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern
der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffäll igen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange
der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
Folgebeitrag
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fäll ig.
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Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags,
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt,
die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung
kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Ver-
trag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziff. 10.3 bleibt
unberührt.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermäch-
tigung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung
nicht widerspricht.
Konnte der fäll ige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fäll ige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Ver-
sicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag
nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versi-
cherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn
er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fäll ig, wenn der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung
verlangen.

13. Beitragsregulierung
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und
welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen
Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-
strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn
an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verän-
derung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risi-
ken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Ver-
sicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung,
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nach-
träglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versi-
cherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn
die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung
des erhöhten Beitrages erfolgten.
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Ver-
sicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung.
Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet
werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unter-
l iegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsan-
gleichung.
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die
ab dem 1. Juli fäll igen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im ver-
gangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpfl ichtversicherung zugelassenen Ver-
sicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat.
Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere durch fünf
teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die
speziell durch den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben für die
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe
der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die An-
zahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle.
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus
Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung).
Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit
der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in je-
dem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach
Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten
Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschrei-
ten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 % , entfällt
eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden
Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit ab-
geschlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner späte-
stens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine
Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes
darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zuge-
gangen sein.
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17. Wegfall des versicherten Risikos
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der
Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom
Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß
Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert,
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir-
kung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitrags-
erhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versiche-

rungsschutz fallenden Haftpfl ichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen
Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage
zugegangen sein.
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode,
wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter-
nehmen
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpfl ichtversicherung besteht,
an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsneh-
mers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versi-
cherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten
übernommen wird.
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem

Monat,

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung
oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode

in Schriftform gekündigt werden.
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an

ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;
- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt,

wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem
Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung
Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Ver-
sicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt,
haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versi-
cherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzei-
gen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen
müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Ver-
trag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur,
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht
keinen Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung
oder Erlass von Rechtsvorschriften
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Ver-
sicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren
Versicherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass
der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später
geschlossenen Vertrages verlangen.
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem
Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder un-
vollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht
hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätte.
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand
weder auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall be-
steht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Ver-
letzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als
10 %  oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht
angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftl ich geltend machen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht,
die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er
hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abge-
ben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versi-
cherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadenersatz-
ansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche
anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer
Haftpfl ichtansprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers
sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar
ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Scha-
denberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regu-
lierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicher-
ers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftl iches,
behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid
erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüg-
lich anzuzeigen.
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungs-
behörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpfl ichtanspruch ge-
richtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versi-
cherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versi-
cherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte.
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Ver-
sicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpfl ichtansprüche gegen
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn
geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzu-
wenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4) gel-
ten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten
entsteht.
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversi-
cherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortl ich.

28. Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden.
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sol-
len an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung
des Versicherungsnehmers.
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-
bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen
Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwen-
dung.

30. Verjährung
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht.
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31. Zuständiges Gericht
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtl ich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben wer-
den, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den
Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Ge-
richt auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die
Haftpflichtversicherung(AH501_2_201102)

Die nachfolgenden Abschnitte haben nur Gültigkeit, soweit für diese Risiken im Antrag/Deckungsauftrag oder An-
gebot Versicherungsschutz vereinbart ist.

A. Privat-Haftpflichtversicherung
Die Privat-Haftpflichtversicherung der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe setzt sich aus dem BasisSchutz und aus
den Zusatzbausteinen "KomplettSchutz" und "Schlüsselverlust Beruf" zusammen. Versicherungsschutz über die
Zusatzbausteine besteht nur, wenn dies ausdrücklich beantragt wurde.
Die Versicherungsbedingungen des BasisSchutzes berücksichtigen die Vorgaben der GDV-Musterbedingungen in
vollem Umfang. Die vielen Abweichungen von den GDV-Musterbedingungen, die die NÜRNBERGER Versicherungs-
gruppe bietet, stellen ausschließlich Verbesserungen zu den GDV-Musterbedingungen dar.
Werden die Versicherungsbedingungen zum BasisSchutz zum Vorteil des Versicherungsnehmers geändert und ha-
ben diese Änderungen keine Beitragserhöhung zur Folge, so gelten diese Versicherungsbedingungen mit Einführung
auch für diesen Versicherungsvertrag.
Die Einzelheiten zum Baustein KomplettSchutz sind unter Ziff. 10, die zum Baustein Schlüsselverlust Beruf unter
Ziff. 11 geregelt.
1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpfl ichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche Haftpfl icht des
Versicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Pri-
vatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebs oder Berufs.
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus
a) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verant-

wortl ichen Betätigung in Vereinigungen aller Art,
b) einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.
Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers
1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht
über Minderjährige);
1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
1.3 als Inhaber
1.3.1 einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Woh-
nungseigentum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnung.
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpfl ichtansprüche der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemein-
schaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftl ichen Eigentum.
1.3.2 eines im Inland gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses;
1.3.3 eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses;

Zu 1.3.1 bis 1.3.3 sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich
zu eigenen Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der zugehö-
rigen Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens. Hierbei ist mit-
versichert die gesetzliche Haftpfl icht
a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den

oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhal-
tung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Geh-
wegen);

b) aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln vermieteten Räu-
men auch zu gewerblichen Zwecken oder einer Wohnung bis zu drei
Wohnräumen plus Küche, Bad, WC im selbst bewohnten Ein- oder
Zweifamilienhaus. Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet
oder hat die vermietete Wohnung mehr als drei Wohnräume, entfällt
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);

c) aus der Vermietung von Garagen;
d) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-

bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausum-
me von 50.000 EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten
wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen
über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB); Für An- und Umbauten
im oder am selbst bewohnten Einfamilienhaus besteht Versiche-
rungsschutz ohne Begrenzung der Bausumme;

e) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung
bis zum Besitzwechsel bestand;

f)  der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;
g) der auf dem Dach oder am Haus angebrachten Sonnenkollektoren und

Solar- und Fotovoltaikanlagen, Antennen, Parabolantenne für den
Fernsehempfang (Satell itenschüssel) u. ä.

1.3.4 eines im Inland gelegenen selbst bewohnten fest install ierten
Wohnwagens;
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1.3.5 von bis zu drei vermieteten im Inland gelegenen Eigentumswoh-
nungen. Wird die Anzahl überschritten, entfällt die Mitversicherung. Es
gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4
AHB);
1.4 als Radfahrer;
1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betä-
tigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen so-
wie die Vorbereitung hierzu (Training);
1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-,
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;
1.7 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren
und Bienen, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit-
und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder
landwirtschaftl ichen Zwecken gehalten werden.
1.8 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Pferde oder Hunde, als Reiter
bei der Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken, als Fahrer bei
der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken, soweit Versi-
cherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpfl ichtversicherung be-
steht.
Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche der Tierhalter oder -eigentü-
mer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn es handelt sich um Per-
sonenschäden.
1.9 Sog. WHG-Restrisiko (Abschnitt G)
Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedingungen für die Versi-
cherung der Haftpfl icht aus Gewässerschäden im Rahmen der Privat-
sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-Haftpfl ichtversicherung - außer
Anlagenrisiko - das sog. Restrisiko.
1.10 Anlagenrisiko für Heizöltanks bis 5.000 Liter
Versichert ist die Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Inhaber von
Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl zur Heizung des selbst bewohnten
Ein- und Zweifamilienhauses bis zu einem Gesamtfassungsvermögen
von 5.000 Litern für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-,
Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerschaden).
Es gelten die Zusatzbedingungen zur Privat- sowie privaten Haus- und
Grundbesitzer-Haftpfl ichtversicherung für die Versicherung der Haft-
pfl icht aus Gewässerschäden - Anlagenrisiko - (Abschnitt H).
1.11 Erläuterung zum Versicherungsschutz und Erweiterungen
1.11.1 Teilnahme an fachpraktischem Unterricht
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der Teilnahme am fach-
praktischen Unterricht im Rahmen der Schulausbildung oder des Studi-
ums. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Schäden an
Lehrgeräten. Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 25.000 EUR.
1.11.2 Tagesmutter
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Tagesmutter bei unent-
geltl icher Tätigkeit und bei entgeltl icher Tätigkeit bis zu einem Jahres-
einkommen von 4.800 EUR brutto. Versichert ist dabei die Beaufsichti-
gung von Kindern, die tagsüber zur Betreuung übergeben wurden. Nicht
versichert ist die Tätigkeit in Betrieben und Institutionen, z. B. Kinder-
gärten, Kindertagesstätten u. ä. Wenn das Bruttoeinkommen von
4.800 EUR überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB).
Kein Versicherungsschutz besteht bei einer angestellten nebenberuflichen
Tätigkeit.
1.11.3 Freiwill igenarbeit und bürgerschaftl iches Engagement ohne Be-
zahlung im Sinne von ehrenamtlicher Tätigkeit
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht anlässlich der Freiwill igen-
arbeit in Vereinen, Vereinigungen, Initiativen oder Institutionen, sowie
freiwill iges bürgerschaftl iches Engagement. Voraussetzung ist, dass
diese Tätigkeiten ohne Bezahlung d. h. ehrenamtlich erfolgen.
Kein Versicherungsschutz besteht bei ehrenamtlicher Ausübung
öffentlichrechtlicher/hoheitl icher Tätigkeit und wirtschaftl ich/sozialer
Tätigkeit mit beruflichem Charakter. Kein Versicherungsschutz besteht
bei einer verantwortl ichen Betätigung in Vereinigungen aller Art. Kein
Versicherungsschutz besteht bei einer ungewöhnlichen und gefährlichen
Beschäftigung.

2. Mitversicherte Personen
Die Mitversicherung richtet sich nach dem im Antrag gewählten Tarif. Im
einzelnen gilt:

2.1 Ehe/Lebenspartnerschaft mit Kind/ern (Familie)
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpfl icht
2.1.1 des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners des Versi-
cherungsnehmers. Scheidung, Aufhebung der eingetragenen Lebenspart-
nerschaft oder Wegfall der nicht eingetragenen Lebenspartnerschaft sind
dem Versicherer zu melden. Eingetragener Lebenspartner ist derjenige,
der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem
Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gel-
ten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.
Ab Eingang der Änderungsanzeige wird der Beitrag nach den tarifl ichen
Vorgaben richtiggestellt.
2.1.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei
voll jährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul-
oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (beruf-
l iche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium, auch Bachelor- und un-
mittelbar angeschlossener Masterstudiengang - nicht Referendarzeit,
Fortbildungsmaßnahmen und dgl.).
Der Versicherungsschutz bleibt bestehen bei voll jährigen unverheirateten
Kindern
a) bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des

freiwill igen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwill igen sozialen
Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung;

b) wenn zwischen der Beendigung der Schulausbildung und der an-
schließenden Berufsausbildung eine zusammenhängende und einma-
lige Wartezeit von einem Jahr l iegt;

c) wenn zwischen der Beendigung der Berufsausbildung und dem Beginn
einer zweiten Berufsausbildung eine Wartezeit von einem Jahr l iegt;

d) wenn die Voraussetzungen von 2.1.4 dieser Bedingungen vorliegen.
2.1.3 im Falle ausdrücklicher Vereinbarung des in häuslicher Gemein-
schaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nicht-ehe-
lichen Lebensgemeinschaft (nicht-eingetragener Lebenspartner) und
dessen Kinder entsprechend 2.1.2 unter folgenden Voraussetzungen
a) Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen je-

weils unverheiratet sein.
b) Der mitversicherte Partner muss im Versicherungsschein namentlich

benannt werden.
c) Haftpfl ichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den Ver-

sicherungsnehmer sind ausgeschlossen.
d) Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch

Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung der
häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und
dem Partner. Die Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft ist dem
Versicherer zu melden. Ab Eingang der Änderungsanzeige wird der
Beitrag nach den tarifl ichen Vorgaben richtiggestellt.

e) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überle-
benden Partner und dessen Kinder Ziff. 5.4 dieser Bedingungen sinn-
gemäß.

f) Mitversichert sind etwaige übergangsfähige Regressansprüche von
Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, öffentlichen und pri-
vaten Arbeitgebern wegen Personenschäden bei nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften (mitversichert), soweit der Partner dem Versi-
cherer namentlich benannt worden ist.

2.1.4 im Falle ausdrücklicher Vereinbarung des in häuslicher Gemein-
schaft mit dem Versicherungsnehmer im Haushalt lebenden alleinste-
henden Angehörigen nach Ziff. 7.5 AHB.

2.2 Alleinerziehende
Es gilt die Mitversicherung nach Ziff. 2.1.2 entsprechend.
Kein Versicherungsschutz besteht nach Ziff. 2.1.1 für den auch später
hinzukommenden Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner des Ver-
sicherungsnehmers.
Bei Änderung der persönlichen Verhältnisse des Versicherungsnehmers
durch Heirat oder eingetragene Lebenspartnerschaft besteht für diese
hinzukommenden Personen Versicherungsschutz im Rahmen der Vor-
sorgeversicherung (Ziff. 4 AHB). Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für
den nicht-eingetragenen Lebenspartner. Die Mitversicherung erfordert
eine ausdrückliche Vereinbarung.

2.3 Ehe/Lebenspartnerschaft ohne Kind/er
Es gilt die Mitversicherung nach Ziff. 2.1.1 und 2.1.3 (ohne mitversicherte
Kinder) entsprechend.
Kein Versicherungsschutz besteht nach Ziff. 2.1.2 für auch später hinzu-
kommende Kinder des Versicherungsnehmers, des mitversicherten Ehe-
gatten bzw. des eingetragenen und nicht eingetragenen Lebenspartners.
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Bei Änderung der persönlichen Verhältnisse des Versicherungsnehmers
oder der nach Ziff. 2.1.1 mitversicherten Personen, z. B. Geburt, Adop-
tion eines Kindes o. ä., besteht für diese hinzukommenden Personen
Versicherungsschutz im Rahmen der Vorsorgeversicherung (Ziff. 4
AHB). Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für den nicht-eingetragenen
Lebenspartner. Die Mitversicherung erfordert eine ausdrückliche Verein-
barung.
Scheidung, Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft oder
Wegfall der nicht-eingetragenen Lebenspartnerschaft sind dem Versiche-
rer zu melden. Ab Eingang der Änderungsanzeige wird der Beitrag nach
den tarifl ichen Vorgaben richtiggestellt.
2.4 Single (ohne Partner und ohne Kind/er)
Kein Versicherungsschutz besteht nach Ziff. 2.1.1 für den auch später
hinzukommenden Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner des Ver-
sicherungsnehmers sowie nach Ziff. 2.1.2 für auch später hinzukom-
mende Kinder.
Bei Änderung der persönlichen Verhältnisse des Versicherungsnehmers,
z. B. durch Heirat, eingetragene Lebenspartnerschaft, Geburt, Adoption
eines Kindes o. ä., besteht für diese hinzukommenden Personen Versi-
cherungsschutz im Rahmen der Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB). Die
Vorsorgeversicherung gilt nicht für den nicht-eingetragenen Lebenspart-
ner. Die Mitversicherung erfordert eine ausdrückliche Vereinbarung.
Zu 2.1 bis 2.4
Mitversichert ist
a) die gleichartige gesetzliche Haftpfl icht eines wegen Pflegebedürftigkeit

im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden Familienangehö-
rigen nach Ziff. 7.5 AHB.

b) die gleichartige gesetzliche Haftpfl icht der in häuslicher Gemeinschaft
lebenden unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder)
mit geistiger Behinderung;

c) die gesetzliche Haftpfl icht der im Haushalt des Versicherungsnehmers
beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das
gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefäll igkeits-
halber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst ver-
sehen. Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers nach Sozialgesetzbuch VII han-
delt.

3. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
3.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Eigentümers, Be-
sitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs
oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch
des Fahrzeugs verursacht werden.
3.2 Versichert ist jedoch die Haftpfl icht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von
3.2.1
a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraftfahr-

zeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindig-
keit;

b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
c) selbst fahrenden Arbeitsmaschinen (z. B. Aufsitzrasenmäher, Kehr-

maschine, Aufsitzgeräte zum Schneeräumen) mit nicht mehr als
20 km/h Höchstgeschwindigkeit;

d) nicht versicherungspflichtigen Anhängern;
e) nicht versicherungspflichtige Krankenfahrstühle.
Zu a) bis e):
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB
und in Ziff. 4.3 (1) AHB.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das
Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.
3.2.2
a) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen.

b) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und unbemannte Drachen,
- die weder durch Motoren oder durch Treibsätze angetrieben werden
und
- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Eigentümers, Besitzers
von sog. Sky-Laternen. Hierfür ist der Abschluss einer separaten Luft-
Haftpfl ichtversicherung erforderlich.
3.2.3 Wassersportfahrzeugen inkl. Wind- und Kitesurfbrettern mit Lenk-
drachen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder fremde
Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren
- oder Treibsätzen.
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Was-
sersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche
Erlaubnis erforderlich ist.
3.2.4 ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen.

4. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
4.1 Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB - die
gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, soweit es
sich handelt um
4.1.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung
von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder
andere Schadprogramme;
4.1.2 Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung
und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen
-  sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch

weiterer Datenveränderungen sowie
- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw.

Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;
4.1.3 Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.
Für Ziff. 4.1.1 bis 4.1.3 gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen
und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26.1
AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).
4.2 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme
für Vermögensschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR. Abweichend
von Ziff. 6.2 AHB stellt diese Versicherungssumme zugleich die
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres dar.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des er-
sten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese auf derselben
Ursache, auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem
und zeitl ichem Zusammenhang oder auf dem Austausch, der Übermitt-
lung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln be-
ruhen.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.
4.3 Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB
- für Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpfl ichtansprüche in eu-
ropäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend
gemacht werden.
4.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tä-
tigkeiten und Leistungen:
4.4.1 Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
4.4.2 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
4.4.3 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung,
-pflege;
4.4.4 Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-
Providing;
4.4.5 Betrieb von Datenbanken.
4.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
4.5.1 wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungs-
nehmer bewusst unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Daten-
netze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks), Soft-
ware einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu
verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde);
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4.5.2 die in engem Zusammenhang stehen mit massenhaft versandten,
vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen
(z. B. Spamming), Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;
4.5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen her-
beigeführt haben.

5. Außerdem gilt für:
5.1 vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu zwei Jahren
5.1.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpfl icht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen bei vor-
übergehendem Auslandsaufenthalt in Europa für die Dauer von 3 Jahren,
im übrigen Ausland für die Dauer von 2 Jahren.
5.1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der vorüberge-
henden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland
gelegenen Wohnungen und Häusern nach Ziff. 1.3.1 bis 1.3.3.
5.1.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, l iegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
5.2 den Einschluss von Mietsachschäden
5.2.1 Beschädigung von Räumen und Gebäuden
a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche

Haftpfl icht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.

b) Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus
ergebenden Vermögensschäden,
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen be-
sonders versichern kann,
- Schäden infolge von Schimmelbildung.

c) Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungs-
fällen fallenden Rückgriffsansprüche (Auf Wunsch wird dem Versi-
cherungsnehmer der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens
ausgehändigt).

5.2.2 Beschädigung von Mobiliar
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpfl icht aus der Beschädigung von Mobiliar in Hotels, gemieteten Fe-
rienwohnungen oder Ferienhäusern. Die Höchstersatzleistung des Versi-
cherers für derartige Mietsachschäden beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR, für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 100.000 EUR.
Eingeschlossen sind Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen. Die Höchstersatzleistung des Versicher-
ers für derartige Mietsachschäden beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall 5.000 EUR, für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres 10.000 EUR.
5.3 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB - Haft-
pfl ichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem
Rückstau des Straßenkanals auftreten.
5.4 die Fortsetzung der Privat-Haftpfl ichtversicherung nach dem Tod des
Versicherungsnehmers
Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner des
Versicherungsnehmers und/oder für unverheiratete und nicht in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Versicherungs-
nehmer besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des
Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfäll igkeits-
termin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden
Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner eingelöst, so wird dieser
Versicherungsnehmer.
5.5 den Einschluss von Schäden durch deliktsunfähige Kinder
5.5.1 Im Rahmen der Bedingungen für die Privat-Haftpfl ichtversicherung
gilt bei Schäden durch deliktsunfähige Kinder folgendes:
Bei Schäden bis zur Höhe von 5.000 EUR je Versicherungsfall wird sich
der Versicherer, wenn die Haftungsvoraussetzungen im Übrigen vorlie-
gen, nicht auf eine etwaige Deliktsunfähigkeit der nach Ziff. 2.1.2 mit-
versicherten Kinder berufen.

Diese Leistung wird ausschließlich im Interesse des Versicherungsneh-
mers gewährt. Der Geschädigte kann aus diesem Vertrag keine Rechte
herleiten.
5.5.2 Diese Bestimmung findet keine Anwendung, soweit
a) ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) leistungs-

pflichtig ist,
b) der Geschädigte selbst aufsichtspflichtig war oder von einem Auf-

sichtspflichtigen Schadensersatz verlangen kann.
5.6 Vorsorgeversicherung
5.6.1 Erhöhung der Versicherungssummen
Abweichend von Ziff. 4.2 AHB wird der Versicherungsschutz auf den
Betrag von 3.000.000 EUR pauschal für Personenschaden und Sach-
schaden erhöht.
5.6.2 Ausschluss der Vorsorgeversicherung bei Kampfhunden
Für gefährliche Hunde/Kampfhunde gelten Ziff. 3.1 (3) AHB und Ziff. 4
AHB nicht.

6. Mitversicherung von Vermögensschäden
6.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpfl icht
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versiche-
rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.
6.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
6.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
6.2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachterlicher Tätigkeit;
6.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftl ich
verbundene Unternehmen;
6.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
6.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
6.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder
ähnlichen wirtschaftl ichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art,
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
6.2.7 aus Rationalisierung und Automatisierung;
6.2.8 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
6.2.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;
6.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat,
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien /
Organe im Zusammenhang stehen;
6.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers
oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
6.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen;
6.2.13 aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerü-
che, Erschütterungen).

7. Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur
Sanierung von Umweltschäden nach Umweltschadens-
gesetz (USchadG)
7.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden nach Um-
weltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages die schadenverursachenden Emissionen plötz-
lich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist.
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.
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Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB, Pflichten oder
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten,
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.
7.2 Nicht versichert sind
7.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
7.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-

wirkungen auf die Umwelt entstehen.
b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-

vertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpfl ichtversicherung) Versiche-
rungsschutz hat oder hätte erlangen können.

7.2.3 Versicherungssumme
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung beträgt im
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3 Mio EUR.
7.2.4 Ausland
Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB und Ziff. 5.1 dieser Be-
dingungen im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-
rungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB auch
für Pflichten oder Ansprüche nach nationalen Umsetzungsgesetzen an-
derer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den
Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

8. Ansprüche aus Benachteiligungen von Privatper-
sonen
8.1 Bedingungen und versicherte Personen
8.1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB), den Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpfl ichtversi-
cherung A. Privat-Haftpfl ichtversicherung und den nachfolgenden Ver-
einbarungen.
8.1.2 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitver-
sicherten Personen - abweichend von Ziff. 7.17 AHB - Versicherungs-
schutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte
Personen aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrecht-
l ichen Inhalts wegen Benachteil igungen aus den in Ziff. 1.3 genannten
Gründen für einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden auf Scha-
densersatz in Anspruch genommen werden.
Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz als Dienst-
herr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich
beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch die Bewerbe-
rinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Person,
deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.
Mitversicherte Personen sind die in Ziff. 2.1 und 2.4 Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen für die Haftpfl ichtversicherung A.
Privat-Haftpfl ichtversicherung genannten Personen.
8.1.3 Gründe für eine Benachteil igung sind die Rasse, die ethnische
Herkunft, das Geschlecht, die Religion, die Weltanschauung, eine Be-
hinderung, das Alter oder die sexuelle Identität.
8.2 Versicherungsfall/Zeitl iche Abgrenzung des Versicherungsschutzes
8.2.1 Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die erstmalige
Geltendmachung eines Haftpfl ichtanspruchs gegen den Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer des Versi-
cherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haftpfl ichtanspruch
geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person ein Anspruch schriftl ich erhoben wird oder ein Dritter
dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person schriftl ich
mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person zu haben.
8.2.2 Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachteil i-
gung müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein.
Wird eine Benachteil igung durch fahrlässige Unterlassung verursacht,
gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte
Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt
des Schadens abzuwenden.
8.3 Versicherungsumfang
8.3.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im Versiche-
rungsschein angegebene Versicherungssumme der Höchstbetrag für je-
den Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres
eingetretenen Versicherungsfälle zusammen.

8.3.2 In jedem Versicherungsfall beteil igt sich der Versicherungsnehmer
mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Scha-
densersatzleistung (Selbstbehalt).
8.4. Ausschlüsse
Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche
8.4.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Per-
sonen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von Ge-
setz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige
wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; dem Versicherungs-
nehmer und/oder den mitversicherten Personen werden die Handlungen
oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen begangen
worden sind;
8.4.2 die von den mitversicherten Personen nach Ziff. 8.1.2 geltend ge-
macht werden;
8.4.3.1 welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht
werden - dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, die au-
ßerhalb Deutschlands gefällt wurden -;
8.4.3.2 wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer
Staaten;
8.4.4 auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter;
hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder,
die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen
verhängt worden sind;
8.4.5 wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten,
Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfindungszahlungen im
Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und So-
zialplänen sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers nach dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

9. Betreiben von Solar- und Fotovoltaik-Anlagen
9.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers
aus allen Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnissen, die im
Zusammenhang stehen mit dem Betrieb von Solar- und Fotovoltaik-An-
lagen mit Einspeisung von Elektrizität in das Netz des örtl ichen Ener-
gieversorgungsunternehmens vom selbst bewohnten Ein- oder Zweifa-
milienhaus aus.
Nicht versichert ist die Versorgung von Tarifkunden (Endverbrauchern).
9.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsneh-
mers als Bauherr von Solar- und Fotovoltaik-Anlagen auf dem im Versi-
cherungsschein bezeichneten Grundstück unter der Voraussetzung, dass
Planung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind.
9.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsneh-
mers wegen Versorgungsstörungen nach § 18 der Verordnung über All-
gemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschluss-
verordnung - NAV) vom 01.11.2006.
9.4 Abweichend von den Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen A. Privat-Haftpfl ichtversicherung findet für das Risiko des Ein-
speisens von Elektrizität (Produktrisiko) die Umwelt-Haftpfl icht-Basis-
versicherung nach den Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen für die Versicherung der Haftpfl icht wegen Schäden durch Um-
welteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-Haftpfl ichtversi-
cherung (Umwelt-Haftpfl icht-Basisversicherung) Anwendung.
9.5 Es gelten die Versicherungssummen der Privat-Haftpfl ichtversiche-
rung. Die Versicherungssummen werden im Rahmen dieser Versiche-
rungssummen zur Verfügung gestellt.

10. Erweiterung durch Baustein KomplettSchutz
Der Baustein KomplettSchutz besteht aus den Teilen Ausfall-Deckung
(10.1), Schlüsselverlust Privat (10.2) und
Gefäll igkeitsschäden/Nachbarschaftshilfe (10.3).
Im Falle ausdrücklicher Vereinbarung dieses Bausteins gilt folgendes:
10.1 Ausfall-Deckung (Forderungsausfall)
Die Ausfalldeckung hat die Funktion dem Versicherungsnehmer Hilfe-
stellung zu bieten, wenn er durch einen Dritten geschädigt wird, der
keine eigene Privat-Haftpflichtversicherung hat. D. h. der Versiche-
rungsnehmer wird durch die Ausfalldeckung so gestellt, als ob der
Schädiger bei der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe eine Privat-Haft-
pfl ichtversicherung zu den gleichen Konditionen hat, wie die bestehende
des Versicherungsnehmers.
Der Versicherungsschutz der Ausfalldeckung wird somit über die Bedin-
gungen zur Privat-Haftpfl ichtversicherung definiert. Versicherungsschutz
wird dort für gesetzliche Haftpfl ichtansprüche privatrechtlichen Inhalts
des Versicherungsnehmers geboten, der von einem Dritten auf Scha-
densersatz in Anspruch genommen wird. Die dort genannten Ausschlüsse
gelten auch für die Ausfalldeckung. Im Übrigen gelten zusätzlich die
nachfolgend genannten Bedingungen.
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10.1.1 Eingeschlossen sind nach den für die eigene Privat-Haftpfl icht-
versicherung geltenden Bedingungen und im Rahmen der dort gültigen
Versicherungssummen Schäden, die der Versicherte selbst durch einen
Dritten erleidet, wenn und soweit die Schadensersatzforderung gegen den
Dritten nicht durchgesetzt werden kann.
Die Schadensersatzforderung muss 2.500 EUR oder mehr betragen
(Schwellenwert). Rechte aus diesem Vertrag kann der Dritte nicht her-
leiten.
Nicht Gegenstand der Ausfalldeckung ist die Vorsorgeversicherung.
Nicht Gegenstand der Ausfalldeckung sind Schäden durch deliktsunfä-
hige Kinder.
10.1.2 Die Leistungspflicht tritt ein, wenn hinsichtlich der Schadens-
ersatzforderung
a) gegen den Schädiger ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil

wegen des Haftpfl ichtschadens erstritten oder ein Vollstreckungsbe-
scheid erlassen wurde oder

b) ein gerichtlich vollstreckbarer Vergleich mit dem Schädiger ge-
schlossen wurde oder

c) ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel des
Schädigers vorliegt, aus der hervorgeht, dass sich der Schädiger
persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Ver-
mögen unterwirft,

und jeder sinnvolle Vollstreckungsversuch gescheitert ist.
10.1.3 Weitere Voraussetzungen für die Leistungspflicht sind, dass
a) der Schädiger sowohl zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls als auch

zum Zeitpunkt des Scheiterns der Vollstreckungsversuche seinen fe-
sten Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und

b) der Versicherte - unabhängig vom Schuldtitel - nachweist, dass sein
Haftpfl ichtanspruch unter Berücksichtigung des dem Versicherungsfall
tatsächlich zugrunde liegenden Sachverhalts und der gesetzlichen
Bestimmungen privatrechtlichen Inhalts dem Grunde und der Höhe
nach berechtigt ist.

10.1.4 Ein Vollstreckungsversuch ist gescheitert, wenn der Versicherte
nachweist, dass
a) eine Zwangsvollstreckung nicht oder nicht zur vollen Befriedigung des

Schadensersatzanspruches geführt hat oder
b) eine selbst teilweise Befriedigung wegen nachgewiesener Umstände

aussichtslos erscheint, z. B. weil der Schädiger die eidesstattl iche
Versicherung abgegeben hat oder im Schuldnerverzeichnis geführt
wird.

10.1.5 Obliegenheiten
a) Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der Versicherte

das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers vorzulegen, aus
dem sich die Erfolglosigkeit (Fruchtlosigkeit) der Zwangsvoll-
streckung ergibt.

b) Nach Feststellung des fehlenden Versicherungsschutzes hat der Ver-
sicherte die weitere Vorgehensweise mit dem Versicherer abzustim-
men.

10.1.6 Nicht versicherte Ansprüche
a) Nicht versichert sind Ansprüche der Versicherten, für die ein Sozial-

versicherungsträger bzw. Sozialhilfeträger leitungspflichtig ist.
b) Nicht versichert sind Ansprüche, soweit für den Schaden Leistungen

aus einer Schadenversicherung (z. B. Hausrat-, Kaskoversicherung),
einer Rechtsschutz-Versicherung oder einer für den Schädiger beste-
henden Privat-Haftpfl ichtversicherung beansprucht werden können.
Zur Feststellung des fehlenden Versicherungsschutzes hat der Versi-
cherte die weitere Vorgehensweise mit dem Versicherer abzustimmen.

c) Es gelten die Ausschlüsse nach Ziff. 7.1 AHB, insbesondere besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Dritte den Schaden vorsätzlich
herbeigeführt hat.

d) Nicht versichert sind etwaige angefallene Zinsen.
10.1.7 Abtretung der Ansprüche gegen den Schädiger
Der Versicherte ist verpflichtet, seine Ansprüche gegen den Schädiger in
Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. Hierfür
ist eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben. Der Vollstreckungs-
titel und die übrigen Vollstreckungsunterlagen sind im Original an den
Versicherer auszuhändigen.

10.2 Schlüsselverlust Privat (Schäden durch Verlust privater Schlüssel)
In Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB ist ein-
geschlossen die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus
dem Abhandenkommen von Schlüsseln/Code-Cards für Schließanlagen
und Schlösser in Mietshäusern und Eigentumsanlagen, in denen die
selbst bewohnte Wohnung des Versicherungsnehmers liegt.
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für den notwendigen teil-
weisen oder vollständigen Austausch der Schließanlage bzw. des
Schlosses, für die Änderung der Schließanlage oder der Schlüssel, für
das unvermeidbare gewaltsame Öffnen von Schlössern sowie für son-
stige vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und - falls
erforderlich - für einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem
Tag, an dem der Verlust festgestellt worden ist.
Ausgeschlossen bleiben
- die Haftpfl icht aus dem Verlust von anderen Schlüsseln (z. B. Tresor-

und Möbelschlüssel, Briefkastenschlüssel, Schlüssel für bewegliche
Einrichtungen - Kraftfahrzeuge - etc.),

-  die Haftpfl icht aus dem Verlust von Schlüsseln, die der Versiche-
rungsnehmer aus dienstlichen/beruflichen Gründen erhalten hat.

- Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust ergeben (z. B. Ein-
bruch).

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 15.000 EUR je Versi-
cherungsfall, für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
30.000 EUR.
10.3 Gefäll igkeitsschäden/Nachbarschaftshilfe
Bei Schäden bis zur Höhe von 5.000 EUR, bei mehreren Versicherungs-
fällen im Versicherungsjahr bis insgesamt zu einer Höhe von
10.000 EUR, wird der Versicherer, wenn die Haftungsvoraussetzungen im
Übrigen vorliegen, sich nicht auf ein etwaiges Gefäll igkeitsverhältnis
berufen. Ein Mitverschulden des Geschädigten wird auf die Schaden-
ersatzleistung angerechnet. Diese Regelung findet keine Anwendung,
soweit ein anderer Versicherer oder ein Sozialversicherungsträger lei-
stungspflichtig ist.
Die Leistung wird ausschließlich im Interesse des Versicherungsnehmers
gewährt. Der geschädigte Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte
herleiten.

11. Erweiterung durch Baustein Schlüsselverlust Beruf
Im Falle ausdrücklicher Vereinbarung dieses Bausteins gilt folgendes:
In Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB ist ein-
geschlossen die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus
dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln/Code-Cards für
Schließanlagen und Schlösser für Gebäude des Arbeitgebers, die dem
Versicherungsnehmer zur Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit überge-
ben wurden.
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für den notwendigen teil-
weisen oder vollständigen Austausch der Schließanlage bzw. des
Schlosses, für die Änderung der Schließanlage oder der Schlüssel, für
das unvermeidbare gewaltsame Öffnen von Schlössern sowie für son-
stige vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und - falls
erforderlich - für einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem
Tag, an dem der Verlust festgestellt worden ist.
Ausgeschlossen bleiben
- die Haftpfl icht aus dem Verlust von anderen Schlüsseln (z. B. Tresor-

und Möbelschlüssel, Briefkastenschlüssel, Schlüssel für bewegliche
Einrichtungen - Kraftfahrzeuge - etc.),

- die Haftpfl icht aus dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber
des Versicherungsnehmers von Kunden oder sonstigen Dritten über-
lassen wurden,

- Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust ergeben (z. B. Ein-
bruch),

- Haftpfl ichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereig-
nissen.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 15.000 EUR je Versi-
cherungsfall, für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
30.000 EUR.
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B. Dienst-Haftpflichtversicherung (AH512_2_201001)

1. Versichert ist
im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pfl ichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen die ge-
setzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Richter, Beamter,
Angestellter oder Arbeiter des öffentlichen Dienstes sowie als Zeit- oder
Berufssoldat - nicht Wehrpflichtiger - in Ausübung seiner dienstlichen
Verrichtungen.
Die Versicherung umfasst:
1.1 Ansprüche geschädigter Dritter wegen Personen- und Sachschäden;
1.2 Rückgriffsansprüche wegen Personen- und Sachschäden, die der
Dienstherr einem Dritten zu ersetzen hat;
1.3 Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm unmittelbar zugefügter Sach-
schäden;
1.4 Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm unmittelbar zugefügter Ver-
mögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind in folgendem Umfang:
1.4.1 Vermögensschäden - Datenschutz
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Vermögensschäden im
Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von
Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 (1) AHB - gesetzliche
Haftpfl ichtansprüche von Versicherten untereinander.
1.4.2 Sonstige Vermögensschäden
1.4.2.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pfl icht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen
Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind.
1.4.2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für

seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder
gutachterlicher Tätigkeit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftl ich
verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder

ähnlichen wirtschaftl ichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller
Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

g) aus
- Rationalisierung und Automatisierung;
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung;
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten.

h) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten,
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell-
oder Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;

j)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder ge-
genwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat,
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/-
Organen im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen;

m)aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen).

2. Mitversicherung/Erweiterung
2.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB Haftpfl ichtansprüche
aus Schäden, für die der Versicherte aufgrund gesetzlicher Haftpfl icht-
bestimmungen öffentlich-rechtlichen Inhalts einzustehen hat.
2.2 Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung aus-
gedehnt werden auf die gesetzliche Haftpfl icht wegen Abhandenkommens
von Dienstschlüsseln.

Falls dies ausdrücklich beantragt wurde, ist in Ergänzung von Ziff. 2.1
AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB eingeschlossen die gesetzliche
Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von
Dienstschlüsseln für Schließanlagen und Schlösser, die dem Versiche-
rungsnehmer zur Ausübung seiner dienstlichen/beruflichen Tätigkeit
übergeben wurden.
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für den notwendigen teil-
weisen oder vollständigen Austausch der Schließanlage bzw. des
Schlosses, für die Änderung der Schließanlage oder der Schlüssel, für
das unvermeidbare gewaltsame Öffnen von Schlössern sowie für son-
stige vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und - falls
erforderlich - für einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem
Tag, an dem der Verlust festgestellt worden ist.
Ausgeschlossen bleiben
a) der Verlust von anderen Schlüsseln (z. B. Tresor- und Möbelschlüssel,

Briefkastenschlüssel, Schlüssel für bewegliche Einrichtungen, wie
Kfz-Schlüssel u. a., auch private Schlüssel des Versicherungsneh-
mers)

b) Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust ergeben (z. B. Ein-
bruch).

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ergibt sich aus dem Versi-
cherungsschein. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte der dort genannten Versiche-
rungssumme.
2.3 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)
2.3.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtli-
che Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß
Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages die schadenverursachenden Emissionen plötz-
lich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist.
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB, Pflichten oder
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten,
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.
2.3.2 Nicht versichert sind
2.3.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen
richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst
von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen, abweichen.
2.3.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-

wirkungen auf die Umwelt entstehen.
b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-

vertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpfl ichtversicherung) Versiche-
rungsschutz hat oder hätte erlangen können.

2.3.2.3 Versicherungssumme
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung beträgt im
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3 Mio. EUR.
2.3.2.4 Ausland
Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Umfang dieses Versi-
cherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB auch
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen
anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den
Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.
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2.4 Ansprüche aus Benachteil igungen
2.4.1 Bedingungen und versicherte Personen
2.4.1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB), den Be-
sonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpfl ichtver-
sicherung B. Dienst-Haftpfl ichtversicherung und den nachfolgenden Ver-
einbarungen.
Versicherungsschutz besteht ausschließlich im Rahmen der betrieb-
lichen, beruflichen Tätigkeit.
2.4.1.2 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mit-
versicherten Personen - abweichend von Ziff. 7.17 AHB - Versiche-
rungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversi-
cherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts wegen Benachteil igungen aus den in Ziff. 2.4.1.3 ge-
nannten Gründen für einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden auf
Schadensersatz in Anspruch genommen werden.
2.4.1.3 Gründe für eine Benachteil igung sind die Rasse, die ethnische
Herkunft, das Geschlecht, die Religion, die Weltanschauung, eine Be-
hinderung, das Alter oder die sexuelle Identität.
2.4.2 Versicherungsfall/Zeitl iche Abgrenzung des Versicherungsschutzes
2.4.2.1 Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die erst-
malige Geltendmachung eines Haftpfl ichtanspruchs gegen den Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer des
Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haftpfl ichtan-
spruch geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine
mitversicherte Person ein Anspruch schriftl ich erhoben wird oder ein
Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person
schriftl ich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder
eine mitversicherte Person zu haben.
2.4.2.2 Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachtei-
l igung müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein.
Wird eine Benachteil igung durch fahrlässige Unterlassung verursacht,
gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte
Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt
des Schadens abzuwenden.
2.4.3 Versicherungsumfang
2.4.3.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im Versi-
cherungsschein angegebene Versicherungssumme der Höchstbetrag für
jeden Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres
eingetretenen Versicherungsfälle zusammen.
2.4.3.2 In jedem Versicherungsfall beteil igt sich der Versicherungsneh-
mer mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der
Schadensersatzleistung (Selbstbehalt).
2.4.4 Ausschlüsse
Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche
2.4.4.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten
Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von
Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch son-
stige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; dem Versiche-
rungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden die Hand-
lungen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen be-
gangen worden sind;
2.4.4.2 die von den mitversicherten Personen geltend gemacht werden;
2.4.4.3
a) welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht werden

- dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb
Deutschlands gefällt wurden -;

b) wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer
Staaten;

2.4.4.4 auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter;
hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder,
die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen
verhängt worden sind;
2.4.4.5 wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten,
Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfindungszahlungen im
Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und So-
zialplänen sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
2.5 WHG-Restrisiko
Versichert ist im Umfang von G. der Besonderen Bedingungen für die
Versicherung der Haftpfl icht aus Gewässerschäden im Rahmen der Pri-
vat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpfl ichtversicherung - außer An-
lagenrisiko - das sog. Restrisiko.

3. Nicht versicherte Risiken
Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche
3.1 aus dem Halten von Tieren;
3.2 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
3.2.1 durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeugan-
hängers verursachen,
3.2.2 durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden.
3.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten. Eine Tätigkeit der in Absatz 1
und 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhän-
ger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
3.3 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als
Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle anderen Versicherten.
3.4 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch von Schienenfahrzeugen oder Seilbahnen verursachen.

4. Nicht versicherte Tätigkeiten
Nicht versichert ist die Haftpfl icht
4.1 aus der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von
Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen,
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;
4.2 aus Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,
Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, und
zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sa-
chen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge;
4.3 durch Sprengungen und Entschärfen von Munition;
4.4 durch Bauarbeiten jeglicher Art, durch Verwaltung und Betreuung von
Straßen, Wegen und Brücken, Wasserstraßen und Schifffahrtswegen, aus
der Betätigung im Flugsicherungsdienst sowie aus der Führung wirt-
schaftl icher Betriebe;
4.5 aus der Verwaltung von Grundstücken;
4.6 aus bewusst gesetzes-, vorschrifts- oder sonst pfl ichtwidrigem Um-
gang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen;
4.7 aus einer Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung), es sei
denn, die im öffentlichen Dienst ausgeübte Nebentätigkeit ist dienstlich
angeordnet.

5. Nicht versicherte und nicht versicherbare Berufe
Kein Versicherungsschutz besteht für die folgenden beruflichen Tä-
tigkeiten
- Ärzte aller Fachrichtungen, auch Tierärzte,
- Straßenbahn- und Zugführer.

6. Kein Versicherungsschutz bei Arbeitsunfällen
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

7. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland gel-
tend gemacht werden
7.1 Von der Versicherung ausgeschlossen sind gemäß Ziff. 7.9 AHB
Haftpfl ichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignis-
sen;
7.2 Für inländische Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden,
gilt:
7.2.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend
von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.
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Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Ent-
schädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary
damages.
7.2.2 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada
geltend gemacht werden, gilt: Selbstbeteil igung des Versicherungsneh-
mers an jedem Schaden 10 % , mindestens 5.000 EUR, höchstens
25.000 EUR. Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.
7.2.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, l iegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

8. Besonderheiten bei speziellen Berufen
8.1 Lehrer
8.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers
als angestellter oder beamteter Lehrer.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht
a) aus Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioaktiven Stof-

fen);
b) aus Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenrei-

sen sowie Schulausflügen und aus damit verbundenen Aufenthalten
in Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsauf-
enthalt bis zu einem Jahr. Die Leistungen des Versicherers erfolgen
in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-
päischen Währungsunion angehören, l iegt, gelten die Verpflichtungen
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag
bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

c) aus Erteilung von Nachhilfestunden;
d) aus der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist;
e) wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern,

Lernenden und Studierenden.
8.1.2 Nicht versichert ist die Haftpfl icht
a) aus Forschungs- und Gutachtertätigkeit;
b) des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-

oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des
Fahrzeugs verursacht werden. Versichert ist jedoch die Haftpfl icht
wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
- Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch
Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden, deren Flugge-
wicht 5 kg nicht übersteigt und für die keine Versicherungspflicht be-
steht;
- Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und ei-
gene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder
Außenbordmotoren - oder Treibsätzen. Bei Kitesurfschirmen, deren
Leinenlänge mit Kiteschirm zusammen 30 m übersteigt, ist der Ab-
schluss einer separaten Luft-Haftpfl ichtversicherung erforderlich.

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Was-
sersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche
Erlaubnis erforderlich ist.
8.2 Pfarrer
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Religionslehrer und Ar-
menpflegevorstand.

8.3 Forstbeamte/Förster
8.3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus
- dem Halten von Tieren des Waldes im Gehege;
- der Bearbeitung von Dienst- und Eigenland;
- dem Halten einer Kuh;
- dem Halten oder Lenken von nicht motorisierten Wasserfahrzeugen,

sofern diese zu Forst-, Jagd- und Fischereizwecken dienen.
8.3.2 Nicht versichert ist das durch die obligatorische Jagd-Haftpfl icht-
versicherung abgedeckte Risiko.
8.4 Bundes-, Landespolizei- und Zoll-Angehörige (Bundeswehr siehe
nächsten Absatz)
8.4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers
als Angehöriger der Bundes-, Landespolizei und Zollbehörde.
8.4.2 Nicht versichert ist die Haftpfl icht als Tierhalter und Tierhüter, so-
weit dieses Risiko nicht ausdrücklich mitversichert ist.
8.4.3 Falls besonders vereinbart, ist eingeschlossen auch die gesetzliche
Haftpfl icht aus dem Abhandenkommen von Sachen des Arbeitgebers.
Ausgeschlossen bleiben jedoch Haftpfl ichtansprüche wegen Abhanden-
kommen von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.
Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt je nach Vereinba-
rung 200 EUR bzw. 600 EUR.
8.5 Bundeswehrangehörige (nicht bei Ableistung des Grundwehrdienstes)
Falls besonders vereinbart, ist mitversichert das Abhandenkommen von
persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Versichert sind Haftpfl icht- und
Regressansprüche aus Schäden durch Abhandenkommen von persön-
lichen Ausrüstungsgegenständen nach dem Bekleidungsnachweis. Nicht
versichert sind Haftpfl icht- und Regressansprüche wegen Schäden durch
Abhandenkommen von persönlichen Ausrüstungsgegenständen beim
Ausscheiden aus dem Dienst.
Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 200 EUR.
8.6 Medizinalhilfspersonen, z. B. Krankenschwestern, Krankenpfleger,
medizinisch-technische Assistenten u. ä.
8.6.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.10 AHB und Ziff. 7.12
AHB - die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem
deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen, Besitz und
Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, Laser- und
Masergeräten.
8.6.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
a) wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die

ab der zweiten Generation eintreten;
b) wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für wen

oder in wessen Auftrag - aus beruflichem oder wissenschaftl ichem
Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben
und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen oder La-
serstrahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben.

8.6.3 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei gegenü-
ber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Schaden
durch bewusstes Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Ge-
setzen, Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder Anordnungen
herbeigeführt hat. Ein derartig bewusstes Abweichen gilt als Obliegen-
heitsverletzung.
8.7 Staatliche und kommunale Baubeamten
8.7.1 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 AHB - auch Haft-
pfl ichtansprüche, die darauf zurück zu führen sind, dass durch Sen-
kungen eines Grundstücks (auch eines darauf errichteten Werkes oder
eines Teiles eines solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder
Erdrutschungen Sachschäden an einem Grundstück und/oder den darauf
befindlichen Gebäuden oder Anlagen entstehen, soweit es sich hierbei
nicht um das Baugrundstück selbst handelt.
8.7.2 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Schäden am Bau-
werk, das Gegenstand der dienstlichen Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers ist.

C. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung (AH507_2_201101)

Die Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung der NÜRNBERGER unterscheidet nach privaten, gewerblichen,
gemischt-gewerblichen Risiken und der Haus-Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung für Gemeinschaften von Woh-
nungseigentümern nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG). Ob ein Risiko als privat oder gewerblich anzusehen
ist, hängt von der Nutzung ab. Die Vermietung von Wohnungen ist als private Nutzung, und damit als privates Risiko,
einzustufen.
Die nachfolgenden Bedingungen sind wie folgt gegliedert
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1. Gemeinsame Vorschriften für die Versicherung von privaten, gewerblichen, gemischt-gewerblichen Haftpflichtri-
siken und für die der Haus-Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung für Gemeinschaften von Wohnungseigentümern.
2. Weitere Einschlüsse bei privaten Haftpflichtrisiken
3. Weitere Einschlüsse bei gewerblichen und gemischt-gewerblichen Haftpflichtrisiken
4. Ausfalldeckung bei privaten, gewerblichen und gemischt-gewerblichen Haftpflichtrisiken
5. Regelungen für Gemeinschaften von Wohnungseigentümern nach dem WEG (Wohnungseigentumsgesetz)

1. Gemeinsame Vorschriften für private, gewerbliche,
gemischt-gewerbliche Haftpflichtrisiken und für die der
Haus-Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung für Ge-
meinschaften von Wohnungseigentümern
1.1 Gegenstand der Versicherung
1.1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Be-
stimmungen die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als
Haus- und/oder Grundstücksbesitzer, z. B. als Eigentümer, Mieter,
Pächter, Leasingnehmer, Verwalter oder Nutznießer für das im Versi-
cherungsschein und seinen Nachträgen beschriebene Gebäude oder
Grundstück.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an den verwalteten Objekten und alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
1.1.2 Versichert sind Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die
dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen
(z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und
Schneeräumen auf Gehwegen).
1.1.3 Vorsorgeversicherung
Abweichend von Ziff. 4 AHB gelten die im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen auch für die Vor-
sorgeversicherung.
1.2 Mitversicherung/Einschlüsse
1.2.1 Erweiterung des versicherten Risikos
1.2.1.1 Bauherren-Haftpfl ichtversicherung
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Bauherr oder Unternehmer
von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabe-
arbeiten). Die Höhe der mitversicherten Bausumme, abgestellt auf die
veranschlagte Bausumme für alle Bauvorhaben richtet sich nach dem
Nettobeitrag für das jeweilige Versicherungsjahr. Es gelten folgende
Summen:
Beitrag mitversicherte Bausumme
bis 100 EUR bis zu 50.000 EUR
von 101 bis 150 EUR bis zu 250.000 EUR
von 151 bis 200 EUR bis zu 500.000 EUR
darüber bis 1.000.000 EUR
Wenn der jeweilige Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung
(Ziff. 4 AHB).
Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus
der Bauausführung in Eigenleistung/Nachbarschaftshilfe (Selbsthilfe bei
der Bauausführung nicht aber bei Planung und/oder Bauleitung), sofern
die Bauleistungen einen Wert von 40.000 EUR nicht übersteigen. Wird
dieser Betrag überschritten, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann
die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB).
Die Einzelheiten zur Mitversicherung der Bauherren-Haftpfl ichtversiche-
rung sind in E. Bauherren-Haftpfl ichtversicherung der Besonderen Be-
dingungen und Risikobeschreibungen geregelt.
1.2.1.2 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpfl icht
Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.3 AHB die vom Versiche-
rungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch
Vertrag übernommene gesetzliche Haftpfl icht des jeweiligen Vertrags-
partners (Vermieter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Ei-
genschaft.
Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.4 AHB die vertragliche Haft-
pfl icht, die der Versicherungsnehmer im Rahmen der Gestattungs- und
Nutzungsverträge übernommen hat, wenn diese vertragliche Haftpfl icht
über den Rahmen der gesetzlichen Haftpfl icht nicht hinausgeht.
1.2.1.3 Mitversicherte Nebenrisiken
Mitversichert sind im Rahmen dieses Vertrags - ohne besondere Anzeige
- die üblichen Nebenrisiken, sofern sie im Zusammenhang mit den ver-
sicherten Objekten stehen, insbesondere aus der Einrichtung oder Un-
terhaltung von Verwaltungen, Büros, Hauswart- und sonstigen Werkstät-
ten, die für die Unterhaltung und Pflege des versicherten Haus- und
Grundbesitzes und der dazugehörigen Gartenanlagen benötigt werden.
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden aus Tätigkeiten, die nicht
dem versicherten Risiko zuzuordnen sind.

1.2.2 Erweiterung des versicherten Personenkreises
1.2.2.1 Für den Versicherungsnehmer tätige Personen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht der durch Arbeitsvertrag mit
der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der
Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus
Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden. Dies gilt
auch für den Zwangsverwalter. Ausgeschlossen bleiben Schäden an den
verwalteten Objekten und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den.
Mitversichert in diesem Umfang ist auch die gesetzliche Haftpfl icht aus
der Beauftragung fremder Firmen mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der versicherten Grundstücke. Nicht
versichert ist die persönliche Haftpfl icht dieser Firmen sowie ihres Per-
sonals.
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden und
Berufskrankheiten, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche
gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften,
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.
1.2.2.2 Für den früheren Besitzer, wenn die Versicherung bis zum Besit-
zwechsel bestand
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als früherer Besitzer aus
§ 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel be-
stand.
1.2.2.3 Für den Insolvenzverwalter
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Insolvenzverwalters in
dieser Eigenschaft.
1.2.2.4 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 7.5 AHB Haftpfl ichtansprüche
mitversicherter Personen untereinander wegen Personenschäden, bei
denen es sich nicht um Arbeitsunfälle gemäß Sozialgesetzbuch VII in
dem Betrieb des Versicherungsnehmers handelt, in dem die schaden-
verursachende Person beschäftigt ist.
1.2.2.5 Regressverzicht gegen Angehörige
Auf Wunsch des Versicherungsnehmers verzichtet der Versicherer auf
Regressforderungen gegen Angehörige des Versicherungsnehmers oder
gegen die mit ihm wirtschaftl ich verbundenen Dritten.
1.3 Mitversicherung von Vermögensschäden
1.3.1 Vermögensschäden - Datenschutz
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Vermögensschäden im
Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von
Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 (1) AHB - gesetzliche
Haftpfl ichtansprüche von Versicherten untereinander.
1.3.2 Sonstige Vermögensschäden
Die Einzelheiten zur Mitversicherung von sonstigen Vermögensschäden,
insbesondere die zu beachtenden Ausschlüsse sind in F. II. der Beson-
deren Bedingungen für den Einschluss von Vermögensschäden geregelt.
1.3.3 Abhandenkommen von Schlüsseln
In Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB ist ein-
geschlossen die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus
dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln für Schließanlagen und
Schlösser, die sich regelmäßig im Gewahrsam des Versicherungsneh-
mers oder der mitversicherten Personen befunden haben.
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für den notwendigen teil-
weisen oder vollständigen Austausch der Schließanlage bzw. des
Schlosses, für die Änderung der Schließanlage oder der Schlüssel, für
das unvermeidbare gewaltsame Öffnen von Schlössern sowie für son-
stige vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und - falls
erforderlich - für einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem
Tag, an dem der Verlust festgestellt worden ist.
Ausgeschlossen bleiben
- die Haftpfl icht aus dem Verlust von anderen Schlüsseln (z. B. Tresor-

und Möbelschlüssel, Schlüssel für bewegliche Einrichtungen - Kraft-
fahrzeug - etc.),

- die Haftpfl icht aus dem Verlust von Schlüsseln, die der Versicherungs-
nehmer aus dienstlichen/beruflichen Gründen erhalten hat,
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- Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust ergeben (z. B. Ein-
bruch).

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 15.000 EUR je Versi-
cherungsfall, für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
30.000 EUR.
1.3.4 Abhandenkommen von Sachen von Besuchern
In Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB ist ein-
geschlossen die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus
dem Abhandenkommen von Sachen von Besuchern, sofern das Ab-
handenkommen die ursächlich zusammenhängende Folge eines Ereig-
nisses ist, das mit dem versicherten Risiko in räumlicher oder tätig-
keitsbedingter Verbindung steht.
Soweit Versicherungsschutz durch eine andere Versicherung des Versi-
cherungsnehmers oder des Geschädigten besteht, geht diese vor.
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Abhandenkommen von
Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, Urkunden, Schmucksachen und Kost-
barkeiten.
Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 25.000 EUR je Versi-
cherungsfall, für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
50.000 EUR.
1.4 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger und Wasserfahrzeuge
1.4.1 Ausschluss Kraftfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeug-Anhängers verursachen.
1.4.2 Ausschluss Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in
Anspruch genommen werden.
1.4.3 Gemeinsame Bestimmungen
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle anderen Versicherten.
1.4.4 Ausnahmen
Eine Tätigkeit der in Ziff. 1.4.1 und 1.4.2 dieser Bedingungen genannten
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug-Anhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
1.4.5 Mitversicherte Fahrzeuge
Versichert ist jedoch die Haftpfl icht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von
a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraftfahr-

zeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindig-
keit;

b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h

Höchstgeschwindigkeit; Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahr-
zeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug
fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur
Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind
und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art
solcher Fahrzeuge gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen
Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche
Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchst-
geschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Diese sind dann ausschließlich
über die Kfz-Haftpfl ichtversicherung zu versichern.

d) nicht versicherungspflichtigen Anhängern;
e) nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen motorgetrie-

benen Schneeräum- und Straßenkehrmaschinen, Rasenmähern.
Zu a) bis e):
- Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2)

AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB
- Mitversichert ist das gelegentliche Befahren öffentlicher Wege und

Plätze, wenn dem kein behördliches Verbot entgegensteht.

- Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem un-
berechtigten Fahrer gebraucht wird.

- Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

1.4.6 Gelegentliche Überlassung
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers
aus der gelegentlichen Überlassung der unter 1.4.5 c) und e) dieser Be-
dingungen genannten Arbeitsmaschinen an Dritte. Dieser Versiche-
rungsschutz bezieht sich nur auf Schäden, die auf fehlerhaft überlassene
Arbeitsmaschinen zurückzuführen sind.
Kein Versicherungsschutz besteht für die persönliche Haftpfl icht derjeni-
gen, denen die Arbeitsmaschinen überlassen wurden (Fahrzeugnutzer).
Kein Versicherungsschutz besteht für die persönliche Haftpfl icht des
Fahrzeugführers.
1.5 Luft-/Raumfahrzeuge
1.5.1 Ausschluss Luft-/Raumfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder
Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.
1.5.2 Ausdehnung auf andere Versicherte
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle anderen Versicherten.
1.5.3 Ausdrückliche weitere Ausschlüsse
Nicht versichert ist die Haftpfl icht aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-

oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen so-
weit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren,

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repara-
tur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen
beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder
Raumfahrzeuge.
1.6 Schusswaffen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus dem erlaubten Besitz und
Gebrauch von Schusswaffen und Munition, sowie deren Überlassung an
bestimmte, mit dem Schutz von Personen und Sachen beauftragten Per-
sonen, ausgenommen zu Jagdzwecken. Mitversichert ist die persönliche
gesetzliche Haftpfl icht dieser Personen aus dem erlaubten dienstlichen
Besitz und Gebrauch der Waffen.
1.7 Modifizierung der Ausschlüsse der Ziff. 7 AHB
1.7.1 Mietsachschäden
a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche

Haftpfl icht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.

b) Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus
ergebenden Vermögensschäden,
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen be-
sonders versichern kann,
- Schäden infolge von Schimmelbildung.

c) Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungs-
fällen fallenden Rückgriffsansprüche (auf Wunsch wird dem Versi-
cherungsnehmer der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens
ausgehändigt).

d) Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt innerhalb der Ver-
sicherungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 250.000 EUR,
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 500.000 EUR.
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1.7.2 Tätigkeitsschäden
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 7.7 AHB Tätigkeitsschäden
(Be- und Entladeschäden, Leitungsschäden, Unterfangungen/Unterfah-
rungen, sonstige Tätigkeitsschäden) in folgendem Umfang:
1.7.2.1 Be- und Entladeschäden
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen der Beschädigung
von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern durch/oder beim Be- und
Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz,
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und
Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von
Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von
Fahrzeugen und Containern.
1.7.2.2 Leitungsschäden
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Schäden an Erdlei-
tungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und
andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberleitungen und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8
AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen)
bleiben bestehen.
1.7.2.3 Unterfangungen, Unterfahrungen
Eingeschlossen ist - teilweise abweichend von Ziff. 7.13 AHB und von
Ziff. 7.10 b) AHB - die gesetzliche Haftpfl icht wegen Sachschäden an den
zu unterfangenden und unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Ge-
bäudeteilen und Anlagen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelt-Haft-
pfl icht-Basisversicherung.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8
AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen)
bleiben bestehen.
1.7.2.4 Sonstige Tätigkeitsschäden
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht aus Schäden, die an frem-
den Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstanden sind und alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-

nehmers an diesen Sachen entstanden sind;
- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen

zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit be-
nutzt hat;

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8
AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen)
bleiben bestehen.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von
Fahrzeugen und Containern durch/oder beim Be- und Entladen.
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für
Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR. Die Gesamtleistung für
alle Versicherungsfälle während der Vertragsdauer beträgt das Doppelte
dieser Versicherungssumme.
1.7.2.5 Selbstbeteil igung bei allen Tätigkeitsschäden nach Ziff. 1.7.2
dieser Bedingungen
Die Selbstbeteil igung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt 250 EUR.
1.7.3 Senkung und Erdrutschungen
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (2) AHB und Ziff. 7.10
b) AHB - Haftpfl ichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks oder
Erdrutschungen.
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden am Baugrundstück selbst und/oder den darauf be-
findlichen Gebäuden oder Anlagen.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelt-Haft-
pfl icht.

2. Weitere Einschlüsse bei privaten Haftpflichtrisiken
2.1 Sachschäden durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB - Haftpfl icht-
ansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau
des Straßenkanals auftreten.

2.2 Sog. WHG-Restrisiko (Abschnitt G)
Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedingungen für die Versi-
cherung der Haftpfl icht aus Gewässerschäden im Rahmen der Privat-
sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpfl ichtversicherung - außer An-
lagenrisiko - das sog. Restrisiko.
2.3 Anlagenrisiko für Heizöltanks bis 10.000 Liter
Versichert ist die Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Inhaber von
Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl bis zu einem Gesamtfassungs-
vermögen von 10.000 Litern zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare
oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewäs-
serschaden).
Es gelten die Zusatzbedingungen zur Privat- sowie privaten Haus- und
Grundbesitzer-Haftpfl ichtversicherung für die Versicherung der Haft-
pfl icht aus Gewässerschäden - Anlagenrisiko - (Abschnitt H).
2.4 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)
2.4.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtli-
che Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß
Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und be-

stimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-

mungswidrig erfolgt ist.
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB, Pflichten oder
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten,
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.
2.4.2 Nicht versichert sind
a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Ver-

sicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, ab-
weichen.

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen.
- die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseran-
lagen ausgehen.
- für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpfl ichtversicherung) Versiche-
rungsschutz hat oder hätte erlangen können.

2.4.3 Versicherungssumme
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung beträgt im
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3 Mio EUR.
2.4.4 Ausland
Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Umfang dieses Versi-
cherungsvertrags im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB auch
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen
anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den
Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.
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3. Weitere Einschlüsse bei gewerblichen und gemischt-
gewerblichen Haftpflichtrisiken
3.1 Sachschäden durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB - Haftpfl icht-
ansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau
des Straßenkanals auftreten. Ziff. 7.10 b) AHB bleibt unberührt. Diese
Deckungserweiterung findet für die Umwelt-Haftpfl icht-Basisversicherung
keine Anwendung.
3.2 Umwelt-Haftpfl icht-Basisversicherung
Mitversichert ist das allgemeine Umweltrisiko im Rahmen der Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der
Haftpfl icht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Be-
triebs- und Berufs-Haftpfl ichtversicherung (Umwelt-Haftpfl icht-Basisver-
sicherung - AH551 -).
Versicherungsschutz besteht im Rahmen und im Umfang dieser Bedin-
gungen auch für Heizöltanks mit insgesamt 10.000 Litern Fassungsver-
mögen sowie für Kleingebinde bis 240 Liter und einem Gesamtfas-
sungsvermögen bis 3.000 Liter.
3.3 Umweltschadens-Basisversicherung
Eingeschlossen ist die Umweltschadens-Basisversicherung (Grund-
deckung) nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Umweltschadens-Basisversicherung (USV-Basis - AH678 -).
Versicherungssumme:
Die Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung beträgt im
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3.000.000 EUR, sofern
sich aus dem Versicherungsschein/Nachtrag keine abweichende Versi-
cherungssumme ergibt.

4. Ausfall-Deckung (für Gemeinschaften von Wohnungs-
eigentümern nach dem WEG gilt Ziffer 5.5)
4.1 Eingeschlossen ist nach den für diesen Vertrag geltenden Bedin-
gungen - für die Schadenverursachung gelten die Ausschlüsse in Ziff. 7
AHB - die gesetzliche Haftpfl icht des Mieters des versicherten Miets-
hauses aus der Beschädigung des Mietshauses, von Räumen in der
Mietwohnung und von sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räu-
men im Mietshaus.
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpfl icht des Mieters wegen Schäden an gemieteten Wohnräumen und
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass die berechtigte Schadenersatzforderung ge-
gen den schädigenden Mieter nicht durchgesetzt werden kann, weil dieser
nicht über die nötigen finanziellen Möglichkeiten verfügt oder keine Pri-
vat-Haftpfl ichtversicherung abgeschlossen hat.
Rechte aus diesem Vertrag kann der Mieter nicht herleiten.
4.2 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-

tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-

ders versichern kann,
d) Schäden infolge Schimmelbildung,
e) sowie die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuer-

versicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rück-
griffsansprüche.

Nicht Gegenstand dieser Ausfall-Deckung ist die Vorsorgeversicherung
sowie die Vermietung/Verpachtung gewerblicher Risiken.
4.3 Voraussetzungen für die Leistungspflicht
Die Leistungspflicht tritt ein, wenn hinsichtlich der Schadensersatzfor-
derung
a) gegen den Schädiger ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil

wegen des Haftpfl ichtschadens erstritten oder ein Vollstreckungsbe-
scheid erlassen wurde oder

b) ein gerichtlich vollstreckbarer Vergleich mit dem Schädiger ge-
schlossen wurde oder

c) ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel des
Schädigers vorliegt, aus der hervorgeht, dass sich der Schädiger
persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Ver-
mögen unterwirft, und jeder sinnvolle Vollstreckungsversuch ge-
scheitert ist.

4.4 Die Versicherungssumme für Sachschäden und Mietsachschäden
beträgt insgesamt je Versicherungsfall 250.000 EUR und steht im Rah-
men der Pauschal-Versicherungssumme für Personen- und Sachschäden
zur Verfügung. Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versi-
cherungssumme.

4.5 Selbstbehalt
Die Selbstbeteil igung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt 250 EUR.
4.6 Nicht versicherte Ansprüche
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Verzugszinsen, Ver-
tragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung.

5. Regelungen für Gemeinschaften von Wohnungsei-
gentümern nach dem WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
5.1 Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.
5.2 Versicherungsumfang
Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer aus dem gemeinschaftl ichen Eigentum.
5.3 Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht des Verwalters
und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für
Zwecke der Gemeinschaft.
5.4 Weitere Einschlüsse
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB -
a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwal-

ter;
b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemein-

schaft der Wohnungseigentümer;
c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im

Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.
Zu a) bis c):
Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teil-
eigentum und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
5.5 Ausfall-Deckung für die gesetzliche Haftpfl icht des Sondereigentü-
mers bei Schäden am Gemeinschaftseigentum
Eingeschlossen ist nach den für diesen Vertrag geltenden Bedingungen
- für die Schadenverursachung gelten die Ausschlüsse in Ziff. 7 AHB -
die gesetzliche Haftpfl icht des Sondereigentümers des versicherten Ob-
jekts oder dessen Mieters wegen Schäden am Gemeinschaftseigentum,
wenn und soweit die berechtigte Schadensersatzforderung gegen den
schädigenden Sondereigentümer/Mieter nicht durchgesetzt werden kann,
weil dieser nicht über die nötigen finanziellen Möglichkeiten verfügt oder
keine Privat-Haftpfl ichtversicherung abgeschlossen hat (Ausfall-dek-
kung).
Rechte aus diesem Vertrag kann der Sondereigentümer/Mieter nicht
herleiten.
5.5.1 Keine Gültigkeit für die Vorsorgeversicherung
Nicht Gegenstand dieser Ausfall-Deckung ist die Vorsorgeversicherung.
5.5.2 Voraussetzungen für die Leistungspflicht
Die Leistungspflicht tritt ein, wenn hinsichtlich der Schadensersatzfor-
derung
a) gegen den Schädiger ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil

wegen des Haftpfl ichtschadens erstritten oder ein Vollstreckungsbe-
scheid erlassen wurde oder

b) ein gerichtlich vollstreckbarer Vergleich mit dem Schädiger ge-
schlossen wurde oder

c) ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel des
Schädigers vorliegt, aus der hervorgeht, dass sich der Schädiger
persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Ver-
mögen unterwirft,

und jeder sinnvolle Vollstreckungsversuch gescheitert ist.
5.5.3 Selbstbehalt
Die Selbstbeteil igung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt 250 EUR.
5.5.4 Die Versicherungssumme für Sachschäden beträgt insgesamt
250.000 EUR und steht im Rahmen der Pauschal-Versicherungssumme
für Personen- und Sachschäden zur Verfügung. Die Gesamtleistung des
Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres be-
trägt das Doppelte dieser Versicherungssumme.
5.5.5 Nicht versicherte Ansprüche
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Verzugszinsen, Ver-
tragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung.
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D. Tier-Haftpflichtversicherung (AH504_2_201101)

Die Versicherungsbedingungen berücksichtigen die Vorgaben der GDV-Musterbedingungen in vollem Umfang. Die
vielen Abweichungen von den GDV-Musterbedingungen, die die NÜRNBERGER Versicherungsgruppe bietet, stellen
ausschließlich Verbesserungen zu den GDV-Musterbedingungen dar.

Werden die Versicherungsbedingungen zum Vorteil des Versicherungsnehmers geändert und haben diese Ände-
rungen keine Beitragserhöhung zur Folge, so gelten diese Versicherungsbedingungen mit Einführung auch für diesen
Versicherungsvertrag.
1. Allgemeine Vorschriften für die Haftpflichtversiche-
rung als Tierhalter
1.1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpfl ichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen
die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem nach Ge-
setzen, Verordnungen, Anordnungen oder von Behörden erlaubten oder
nicht erlaubnisbedürftigen Halten der im Versicherungsschein oder sei-
nen Nachträgen bezeichneten Tiere. Mitversichert ist die gesetzliche
Haftpfl icht des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.
1.2 Neu hinzukommende Tiere
Bei im Laufe des Versicherungsjahres zu dem bisher versicherten Tier
neu hinzukommenden weiteren Tieren gilt:
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nach Ziff. 3.1 (2) AHB auch auf
diese Erweiterung des Risikos. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
nach Erhalt einer Aufforderung des Versicherers, welche auch durch
einen der Beitragsrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann, die
Änderung mitzuteilen und den entsprechenden neuen Beitrag zu bezah-
len. Im Übrigen gilt Ziff. 13 AHB.
1.3 Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge
1.3.1 Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers
verursachen.
1.3.2 Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in
Anspruch genommen werden.
1.3.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten/Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.
1.3.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. 1.3.1 und 1.3.2 genannten Personen an
einem Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des
Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt
wird.
1.4 Luft-/Raumfahrzeuge
1.4.1 Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder
Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.
1.4.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.
1.4.3 Nicht versichert ist die Haftpfl icht aus
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-

oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren;

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repa-
ratur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen
beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch
Luft- oder Raumfahrzeuge.
1.5 Vorübergehender Auslandsaufenthalt des Tierhalters
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - unter folgenden
Vorgaben die gesetzliche Haftpfl icht des Tierhalters von im Ausland
vorkommenden Versicherungsfällen
1.5.1 bei privater Tierhaltung:
Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu zwei Jahren;

1.5.2 bei gewerblicher Tierhaltung:
Aus Anlass einer vorübergehenden gewerblichen Tätigkeit bis zu einem
Jahr im europäischen Ausland. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme
als Halter oder Hüter von mitversicherten Tieren.
Nicht versichert ist im Rahmen der Umwelthaftpfl icht-Basisversicherung
und Ziff. 7.2 des Umwelthaftpfl icht-Modells die Verwendung von Klär-
schlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz- und Dünge-
mitteln.
1.5.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, l iegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
1.6 Vermögensschäden
Die Einzelheiten zur Mitversicherung von Vermögensschäden, insbeson-
dere die zu beachtenden Ausschlüsse sind in F. II. der Besonderen Be-
dingungen für den Einschluss von Vermögensschäden geregelt.
1.7 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von
Umweltschäden nach Umweltschadensgesetz (USchadG)
1.7.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtli-
che Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden nach
Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und be-

stimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-

mungswidrig erfolgt ist.
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.
1.7.2 Nicht versichert sind
a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Ver-

sicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, ab-
weichen.

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen.
- für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag (z. B. Gewässerschaden-Haftpfl ichtversicherung) Versiche-
rungsschutz hat oder hätte erlangen können.

1.7.3 Versicherungssumme
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung beträgt im
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3 Mio EUR.
1.7.4 Ausland
Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB und Ziff. 1.5 dieser Be-
dingungen im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB auch
für Pflichten oder Ansprüche nach nationalen Umsetzungsgesetzen an-
derer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den
Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.
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2. Spezielle Vorschriften für Hundehalter
2.1 Gegenstand der Versicherung
2.1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Be-
stimmungen die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als
Halter von Hunden. Beitragsfrei mitversichert ist die gesetzliche Haft-
pfl icht des Versicherungsnehmers für Welpen ab der Geburt bis zur
Vollendung des ersten Lebensjahres, wenn die Welpen beim durch diesen
Vertrag mitversicherten Muttertier bleiben.
2.1.2 Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagd-
Haftpfl ichtversicherung besteht, sind nicht mitversichert.
2.1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus Schäden an anderen
Hunden durch ungewollten Deckakt. Kein Versicherungsschutz besteht
für Vermögensschäden als Folge eines ungewollten Deckaktes.
2.2 Beschädigung von Räumen und Gebäuden durch Hunde
2.2.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpfl icht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.
2.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Abnutzung, Ver-
schleiß und übermäßiger Beanspruchung, Schäden an Heizungs-, Ma-
schinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders
versichern kann, Schäden infolge von Schimmelbildung.
2.2.3 Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen
fallenden Rückgriffsansprüche. (Auf Wunsch wird dem Versicherungs-
nehmer der Wortlaut des Feuerregressverzichtabkommens ausgehän-
digt).
2.2.4 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt innerhalb der
Versicherungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall
300.000 EUR, für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
600.000 EUR.
2.3 Kein Versicherungsschutz besteht für das Halten von gefährlichen
Hunden/Kampfhunden.
Gefährliche Hunde/Kampfhunde im Sinne dieser Bedingungen sind ins-
besondere Hunde der Rassen oder Gruppen
-  Alano, American-Pitbull-Terrier, American-Staffordshire-Terrier, Ar-

gentinische Dogge
- Bandog, Bordeaux Dogge, Bullmastiff, Bullterrier
- Ca de Bou, Cane Corso, Cane de Presa, Chinesischer Kampfhund
- Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux
- Fila Brasileiro
- Kuba Dogge
- Mastino, Mastin de los Pirineos, Mastin (o) Espanol, Mastino

Napole(i)tano, Mastiff
- Per Perro de Canario, Presa ro de Presa Mallorquin, Pit-Bull, Pitbull-

Terrier
- Römischer Kampfhund
- Staffordshire, Staffordshire Bullterrier, Staffordshire Terrier
- Tosa, Tosa-Inu
sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden und
Kreuzungen mit derartigen Kreuzungen.
2.3.1 Sofern aufgrund besonderer Umstände und bei Vorlage eines aktu-
ellen Eignungstests eine Versicherung möglich ist, muss dies ausdrück-
lich im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen festgelegt sein.
Bei einer solchen ausdrücklichen Mitversicherung von gefährlichen
Hunden/Kampfhunden gilt:
Gefährliche Hunde/Kampfhunde sind außerhalb sicher geschlossener
Wohnungen oder Räumen oder sicher eingefriedeter, nicht öffentlicher
Bereiche/Besitztümer an einem geeigneten Halsband und einer reißfesten
Leine zu führen oder zu halten und mit einem das Beißen verhindernden
Maulkorb zu versehen. Einer durch Gesetze, Verordnungen, Anordnungen
oder durch Behörden auferlegten Halsband-, Leinen- oder Maulkorbpflicht
ist nachzukommen.
2.3.2 Ist der Versicherungsfall dadurch eingetreten, dass ein Versicherter
einer sich nach Ziff. 2.3.1 ergebenden Pflicht nicht nachgekommen ist,
so ist der Versicherer gegenüber demjenigen, der die Verletzung dieser
Pflicht selbst begangen oder schuldhaft ermöglicht hat, bis zu einem
Betrag von 5.000 EUR von der Versicherungsleistung frei.

2.4 Ausfall-Deckung (Forderungsausfall)
Die Ausfall-Deckung hat die Funktion dem Versicherungsnehmer als
Hundehalter Hilfestellung zu bieten, wenn er durch einen Dritten ge-
schädigt wird, der keine eigene Hundehalter-Haftpfl ichtversicherung hat.
D. h. der Versicherungsnehmer wird durch die Ausfall-Deckung so ge-
stellt, als ob der Schädiger bei der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe
eine Hundehalter-Haftpfl ichtversicherung zu den gleichen Konditionen
hat, wie die bestehende des Versicherungsnehmers. Der Versicherungs-
schutz der Ausfall-Deckung wird somit über die Bedingungen zur Hun-
dehalter-Haftpfl ichtversicherung definiert.
Versicherungsschutz wird dort für gesetzliche Haftpfl ichtansprüche pri-
vatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers geboten, der von einem
Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. Die dort ge-
nannten Ausschlüsse gelten auch für die Ausfall-Deckung. Im Übrigen
gelten zusätzlich die nachfolgend genannten Bedingungen.
2.4.1 Eingeschlossen ist nach den für diese Hunde-Haftpfl ichtversiche-
rung geltenden Bedingungen und im Rahmen der Versicherungssummen
die gesetzliche Haftpfl icht eines anderen Hundehalters wegen Schäden,
die der Versicherte selbst erleidet, wenn und soweit die berechtigte
Schadenersatzforderung gegen den schädigenden Hundehalter nicht
durchgesetzt werden kann, weil dieser nicht über die nötigen finanziellen
Möglichkeiten verfügt und keine oder keine ausreichende Haftpfl ichtver-
sicherung abgeschlossen hat (Ausfall-Deckung).
Die Schadenersatzforderung muss 2.500 EUR oder mehr betragen
(Schwellenwert). Rechte aus diesem Vertrag kann der andere Hundehal-
ter nicht herleiten.
2.4.2 Nicht versicherte Risiken
a) Nicht Gegenstand der Ausfall-Deckung ist die Vorsorgeversicherung.
b) Nicht Gegenstand der Ausfall-Deckung sind Flurschäden und Schäden

durch ungewollten Deckakt.
2.4.3 Voraussetzungen für die Leistungspflicht
Die Leistungspflicht tritt ein, wenn hinsichtlich der Schadenersatzforde-
rung
a) gegen den Schädiger ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil

wegen des Haftpfl ichtschadens erstritten oder ein Vollstreckungsbe-
scheid erlassen wurde oder

b) ein gerichtlich vollstreckbarer Vergleich mit dem Schädiger ge-
schlossen wurde oder

c) ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel des
Schädigers vorliegt, aus der hervorgeht, dass sich der Schädiger
persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Ver-
mögen unterwirft und jeder sinnvolle Vollstreckungsversuch geschei-
tert ist.

2.4.4 Gescheiterter Vollstreckungsversuch
Ein Vollstreckungsversuch ist gescheitert, wenn der Versicherte nach-
weist, dass
a) eine Zwangsvollstreckung nicht oder nicht zur vollen Befriedigung des

Schadenersatzanspruchs geführt hat, und
b) eine selbst teilweise Befriedigung wegen nachgewiesener Umstände

aussichtslos erscheint, z. B. weil der Schädiger die eidesstattl iche
Versicherung abgegeben hat oder im Schuldnerverzeichnis geführt
wird.

Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der Versicherte das
Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers vorzulegen, aus dem
sich die Erfolglosigkeit (Fruchtlosigkeit) der Zwangsvollstreckung ergibt.
2.4.5 Weitere Voraussetzungen für die Leistungspflicht sind, dass
a) der Schädiger sowohl zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls als auch

zum Zeitpunkt des Scheiterns der Vollstreckungsversuche seinen fe-
sten Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und

b) der Versicherte - unabhängig vom Schuldtitel - nachweist, dass sein
Haftpfl ichtanspruch unter Berücksichtigung des dem Versicherungsfall
tatsächlich zugrunde liegenden Sachverhalts und der gesetzlichen
Bestimmungen privatrechtlichen Inhalts dem Grunde und der Höhe
nach berechtigt ist.

2.4.6 Nicht versicherte Ansprüche
a) Nicht versichert sind Ansprüche der Versicherten, für die ein Sozial-

versicherungsträger bzw. Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist.
b) Nicht versichert sind Ansprüche, soweit für den Schaden Leistungen

aus einer Schadenversicherung (z. B. Hausrat-, Kaskoversicherung),
einer Rechtsschutzversicherung oder einer für den Schädiger beste-
henden Haftpfl ichtversicherung beansprucht werden können. Zur
Feststellung des fehlenden Versicherungsschutzes hat der Versicherte
die weitere Vorgehensweise mit dem Versicherer abzustimmen.
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c) Es gelten die Ausschlüsse nach Ziff. 7.1 AHB, insbesondere besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Dritte den Schaden vorsätzlich
herbeigeführt hat.

d) Nicht versichert sind etwaige anfallende Zinsen.
2.4.7 Abtretung der Ansprüche gegen den Schädiger
Der Versicherte ist verpflichtet, seine Ansprüche gegen den Schädiger in
Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. Hierfür
ist eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben. Der Vollstreckungs-
titel und die übrigen Vollstreckungsunterlagen sind im Original an den
Versicherer auszuhändigen.

3. Spezielle Vorschriften für Pferdehalter
3.1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpfl ichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen
die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Halter von Reit-
und Zugtieren (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel usw.) der im
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen bezeichneten Tiere zu pri-
vaten Zwecken.
Beitragsfrei mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers für Fohlen ab der Geburt bis zur Vollendung des ersten
Lebensjahres, wenn das Fohlen beim durch diesen Vertrag mitversi-
cherten Muttertier bleibt.
3.2 Mitversicherte Personen
3.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht der Familienangehörigen
des Versicherungsnehmers, sowie der berechtigten Reiter, d. h. soweit
das Pferd unentgeltl ich überlassen wurde (Fremd-/Gastreiter) und der
Reitbeteil igten.
3.2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Hüters, sofern er
nicht gewerbsmäßig tätig ist.
3.2.3 Wegen der gegenseitigen Ansprüche wird auf Ziff. 7.4 AHB hinge-
wiesen.

3.3 Mitversichert ist
3.3.1 die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus der pri-
vaten Pferdehaltung. Kein Versicherungsschutz besteht für die gewerb-
liche Pferdehaltung (Pferdeverleih, Reitschulen, Pferdepensionsbetriebe,
Pferde in der Landwirtschaft, Reitstallbetrieb u. ä.) und die entgeltl iche
Überlassung von Pferden an Dritte.
3.3.2 die gesetzliche Haftpfl icht gegenüber dem Reiter, soweit die Über-
lassung des Pferdes unentgeltl ich ist (Fremd-/Gastreiter), ferner aus
Schäden Dritter bei der Unterbringung, Weide, Fütterung und Pflege
(z. B. Beschlagen). Auf die Ausschlüsse nach Ziff. 7.5 und Ziff. 7.6 AHB
wird ausdrücklich hingewiesen. Eine Reitbeteil igung ist keine unentgelt-
l iche Überlassung (siehe hierzu 3.5).
Kein Versicherungsschutz besteht bei gewerblicher Pferdehaltung (Pfer-
deverleih, Reitschulen, Pferdepensionsbetriebe, Pferde in der Landwirt-
schaft, Reitstallbetrieb u. ä.).
3.3.3 die gesetzliche Haftpfl icht aus der Durchführung von privaten
Kutschfahrten, wenn der Pferdehalter selbst die Kutsche lenkt, auch so-
weit andere Personen mitgenommen werden, sofern dies unentgeltl ich
erfolgt. Kein Versicherungsschutz besteht für gewerblich oder
betrieblich/beruflich durchgeführte Kutschfahrten.
3.3.4 die gesetzliche Haftpfl icht aus der Teilnahme an Reitturnieren,
Pferderennen oder Schauvorführungen einschließlich der Vorbereitungen
hierzu.
3.3.5 die gesetzliche Haftpfl icht aus Flurschäden.
3.3.6 die gesetzliche Haftpfl icht aus Schäden an Stuten und Hengsten
durch ungewollten Deckakt. Kein Versicherungsschutz besteht für Ver-
mögensschäden als Folge eines ungewollten Deckaktes.
3.3.7 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpfl icht aus der Beschädigung von für die Unterbringung des Pferdes
gemieteten unbeweglichen Sachen, z. B. angemietete Pferdebox.
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß
und übermäßiger Beanspruchung.
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Mietsachschäden
beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden je Versi-
cherungsfall 2.500 EUR, für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres 5.000 EUR. Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versi-
cherungsfall von der Schadenersatzleistung 250 EUR selbst zu tragen.

3.4 Ausfall-Deckung (Forderungsausfall)
Die Ausfall-Deckung hat die Funktion dem Versicherungsnehmer als
Pferdehalter Hilfestellung zu bieten, wenn er durch einen Dritten ge-
schädigt wird, der keine eigene Pferdehalter-Haftpfl ichtversicherung hat.
D. h. der Versicherungsnehmer wird durch die Ausfall-Deckung so ge-
stellt, als ob der Schädiger bei der NÜRNBERGER eine Pferdehalter-
Haftpfl ichtversicherung zu den gleichen Konditionen hat, wie die beste-
hende des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsschutz der Ausfall-
Deckung wird somit über die Bedingungen zur Pferdehalter-Haftpfl icht-
versicherung definiert. Versicherungsschutz wird dort für gesetzliche
Haftpfl ichtansprüche privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers
geboten, der von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genom-
men wird. Die dort genannten Ausschlüsse gelten auch für die Ausfall-
Deckung. Im Übrigen gelten zusätzlich die nachfolgend genannten Be-
dingungen.
3.4.1 Eingeschlossen ist nach den für diese Pferde-Haftpfl ichtversiche-
rung geltenden Bedingungen und im Rahmen der Versicherungssummen
die gesetzliche Haftpfl icht eines anderen Pferdehalters/Reiters wegen
Schäden, die der Versicherte selbst erleidet, wenn und soweit die be-
rechtigte Schadenersatzforderung gegen den schädigenden
Pferdehalter/Reiter nicht durchgesetzt werden kann, weil dieser nicht
über die nötigen finanziellen Möglichkeiten verfügt und keine oder keine
ausreichende Haftpfl ichtversicherung abgeschlossen hat (Ausfall-
Deckung).
Die Schadenersatzforderung muss 2.500 EUR oder mehr betragen
(Schwellenwert).
Rechte aus diesem Vertrag kann der andere Pferdehalter nicht herleiten.
3.4.2 Nicht versicherte Risiken
- Nicht Gegenstand der Ausfall-Deckung ist die Vorsorgeversicherung.
- Nicht Gegenstand der Ausfall-Deckung sind Schäden durch Kutsch-

fahrten Dritter, Flurschäden durch den anderen Reiter, Schäden durch
ungewollten Deckakt.

3.4.3 Voraussetzungen für die Leistungspflicht
Die Leistungspflicht tritt ein, wenn hinsichtlich der Schadenersatzforde-
rung
a) gegen den Schädiger ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil

wegen des Haftpfl ichtschadens erstritten oder ein Vollstreckungsbe-
scheid erlassen wurde oder

b) ein gerichtlich vollstreckbarer Vergleich mit dem Schädiger ge-
schlossen wurde oder

c) ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel des
Schädigers vorliegt, aus der hervorgeht, dass sich der Schädiger
persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Ver-
mögen unterwirft und jeder sinnvolle Vollstreckungsversuch geschei-
tert ist.

3.4.4 Gescheiterter Vollstreckungsversuch
Ein Vollstreckungsversuch ist gescheitert, wenn der Versicherte nach-
weist, dass
a) eine Zwangsvollstreckung nicht oder nicht zur vollen Befriedigung des

Schadenersatzanspruchs geführt hat, und
b) eine selbst teilweise Befriedigung wegen nachgewiesener Umstände

aussichtslos erscheint, z. B. weil der Schädiger die eidesstattl iche
Versicherung abgegeben hat oder im Schuldnerverzeichnis geführt
wird.

Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der Versicherte das
Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers vorzulegen, aus dem
sich die Erfolglosigkeit (Fruchtlosigkeit) der Zwangsvollstreckung ergibt.
3.4.5 Weitere Voraussetzungen für die Leistungspflicht sind, dass
a) der Schädiger sowohl zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls als auch

zum Zeitpunkt des Scheiterns der Vollstreckungsversuche seinen fe-
sten Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und

b) der Versicherte - unabhängig vom Schuldtitel - nachweist, dass sein
Haftpfl ichtanspruch unter Berücksichtigung des dem Versicherungsfall
tatsächlich zugrunde liegenden Sachverhalts und der gesetzlichen
Bestimmungen privatrechtlichen Inhalts dem Grunde und der Höhe
nach berechtigt ist.

3.4.6 Nicht versicherte Ansprüche
a) Nicht versichert sind Ansprüche der Versicherten, für die ein Sozial-

versicherungsträger bzw. Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist.
b) Nicht versichert sind Ansprüche, soweit für den Schaden Leistungen

aus einer Schadenversicherung (z. B. Hausrat-, Kaskoversicherung),
einer Rechtsschutz-Versicherung oder einer für den Schädiger beste-
henden Haftpfl ichtversicherung beansprucht werden können. Zur
Feststellung des fehlenden Versicherungsschutzes hat der Versicherte
die weitere Vorgehensweise mit dem Versicherer abzustimmen.

c) Nicht versichert sind etwaige anfallende Zinsen.
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3.4.7 Abtretung der Ansprüche gegen den Schädiger
Der Versicherte ist verpflichtet, seine Ansprüche gegen den Schädiger in
Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. Hierfür
ist eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben. Der Vollstreckungs-
titel und die übrigen Vollstreckungsunterlagen sind im Original an den
Versicherer auszuhändigen.
3.5 Erweiterung durch Baustein Reitbeteil igung
3.5.1 Mitversichert ist im Falle ausdrücklicher Vereinbarung in Erweite-
rung von 3.3.2 die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers ge-
genüber dem Reitbeteil igten, wenn folgende Voraussetzungen nachein-
ander erfüllt sind:
a) Der Eigentümer des Pferdes gewährt dem Anderen (=  Reitbeteil igter)

einen Anspruch auf die im wesentlichen freie Nutzung seines Pferdes,
im Gegenzug beteil igt sich der Reitbeteil igte an den Unterhaltskosten
des Pferdes und/oder kümmert sich um das Pferd, z. B. durch Pflege,
Fütterung, Ausreiten u. ä. Miteigentümer können keine Reitbeteil igten
sein.

b) Der Reitbeteil igte muss im Antrag/Versicherungsschein namentlich
benannt sein.

c) Keine Reitbeteil igung in diesem Sinne ist die Tätigkeit für eine ge-
werbliche Pferdehaltung (Pferdeverleih, Reitschulen, Pferdepensions-
betriebe, Pferde in der Landwirtschaft, Reitstallbetrieb u. ä.).

3.5.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden an eigenen
Sachen des Reitbeteil igten, wie z. B. Reit- und Pferdezubehör.

E. Bauherren-Haftpflichtversicherung (AH509_2_201101)

Die Bauherren-Haftpflichtversicherung der NÜRNBERGER unterscheidet, ob das Bauvorhaben später privaten, ge-
werblichen, gemischt-gewerblichen Zwecken dient.
Die Bauherren-Haftpflichtversicherung setzt sich aus dem Grundrisiko und aus dem Zusatzbaustein "Bauausführung
in Eigenleistung/Nachbarschaftshilfe" zusammen. Versicherungsschutz über den Zusatzbaustein besteht nur, wenn
dies ausdrücklich beantragt wurde.

1. Gemeinsame Vorschriften für private, gewerbliche
und gemischt-gewerbliche Bauvorhaben
1.1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpfl ichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen
die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Bauherr.
Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und
Bauausführung (Ausnahme: Bauausführung in Eigenleistung / Nachbar-
schaftshilfe) an einen Dritten vergeben sind.
1.2 Erweiterung durch den Baustein Bauausführung in Eigenleistung /
Nachbarschaftshilfe
Im Falle ausdrücklicher Vereinbarung dieses Bausteins gilt folgendes:
Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus
der Bauausführung in Eigenleistung / Nachbarschaftshilfe (Selbsthilfe bei
der Bauausführung).
1.2.1 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht sämtlicher
mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in
Ausführung der Baueigenleistung verursachen.
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden.
1.2.2 Haftpfl ichtansprüche, die einen evtl. bauleitenden Architekten
(Baumeister) oder ein am Bau beteil igtes Unternehmen betreffen, fallen
nicht unter den Versicherungsschutz.
1.2.3 Nicht versichert werden kann Selbsthilfe bei Planung und Baulei-
tung.
1.3 Mitversicherung/Einschlüsse
1.3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Haus- und Grund-
besitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu errichtende Bau-
werk.
1.3.2 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB - Haft-
pfl ichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Ausgeschlossen
bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Verschmut-
zungen und Verstopfungen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. Ziff. 7.10 b) AHB bleibt unberührt.
1.4 Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche aus dem Verändern der
Grundwasserverhältnisse.

1.5 Mitversicherung von Vermögensschäden
1.5.1 Vermögensschäden - Datenschutz
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Vermögensschäden im
Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von
Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 (1) AHB - gesetzliche
Haftpfl ichtansprüche von Versicherten untereinander.
1.5.2 Sonstige Vermögensschäden
Die Einzelheiten zur Mitversicherung von Vermögensschäden, insbeson-
dere die zu beachtenden Ausschlüsse sind in F. II. der Besonderen Be-
dingungen für den Einschluss von Vermögensschäden geregelt.
1.6 Kraftfahrzeuge und Kfz-Anhänger
1.6.1 Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers
verursachen.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle anderen Versicherten. Eine Tätigkeit der oben genannten
Personen an einem Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter
oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in
Betrieb gesetzt wird.
1.6.2 Versichert ist jedoch die Haftpfl icht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von
a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und

Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;
Hinweis: Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Be-
suchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um
sogenannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge
mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbst fahrende Ar-
beitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20
km/h, die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebs-
grundstücken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig,
mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtversicherung nach
Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung
(AKB) abgeschlossen werden muss. Auch bei einer behördlicherseits
erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht - Ausnahmegenehmi-
gung nach § 70 Abs. 1 Ziff. 2 StVZO - bleibt die Versicherungspflicht
bestehen.

b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
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c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit.
Hinweis: Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach
ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbun-
denen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung
von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer
vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge
gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen
beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen führen,
wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
übersteigt. Diese sind dann ausschließlich über die Kfz-Haftpfl icht-
versicherung zu versichern.

d) nicht versicherungspflichtigen Anhängern.
Zu a) bis d):
- Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in

Ziff. 4.3 (1) AHB.
- Mitversichert ist das gelegentliche Befahren öffentlicher Wege und

Plätze, wenn dem kein behördliches Verbot entgegensteht.
- Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-

den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

- Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

1.7 Allgemeine Vertragsbestimmungen
1.7.1 Ende der Versicherung
Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens zwei
Jahre nach Versicherungsbeginn.
1.7.2 Versicherungssummen
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Versiche-
rungsdauer beträgt das Doppelte der vereinbarten Versicherungssum-
men.
1.7.3 Beitragsberechnung
Die Beitragsberechnung erfolgt nach der Bausumme. Hierzu zählen die
- tatsächlichen Aufwendungen für die Bauausführung,
- Kosten für die Aushebung von Grund und Boden (Grabearbeiten).
Bei Erweiterung durch Baustein Bauausführung in Eigenleistung / Nach-
barschaftshilfe erfolgt die Beitragsberechnung aus der Einzeladdition der
Bausumme ohne Eigenleistung und der Bausumme für Eigenleistung.
1.7.4 Der Versicherungsnehmer hat nach Beendigung der Bauarbeiten die
tatsächliche Bausumme bekannt zu geben. Aufgrund dieser Angabe er-
folgt dann die endgültige Beitragsberechnung.

2. Nur für private Bauvorhaben
2.1 Mitversichert ist im Umfang von G. Besondere Bedingungen für die
Versicherung der Haftpfl icht aus Gewässerschäden im Rahmen der Pri-
vat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpfl ichtversicherung - außer An-
lagenrisiko - das sog. Restrisiko.
2.2 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (2) und Ziff. 7.10 b)
AHB - Haftpfl ichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks oder
Erdrutschungen. Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen.
2.3 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)
2.3.1 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtli-
che Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß
Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und be-

stimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-

mungswidrig erfolgt ist.
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB, Pflichten oder
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten,
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.
2.3.2 Nicht versichert sind
a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Ver-

sicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, ab-
weichen.

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen.
- die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseran-
lagen ausgehen.
- für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpfl ichtversicherung) Versiche-
rungsschutz hat oder hätte erlangen können.

c) Versicherungssumme
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung beträgt
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3 Mio EUR.

d) Ausland
Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Umfang dieses Ver-
sicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsricht-
l inie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. Versicherungs-
schutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB auch für
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen an-
derer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den
Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

3. Nur für gewerbliche und gemischt-gewerbliche Bau-
vorhaben
3.1 Mitversichert ist das allgemeine Umweltrisiko im Rahmen der Be-
sonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung
der Haftpfl icht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der
Betriebs- und Berufs-Haftpfl ichtversicherung (Umwelt-Haftpfl icht-Basis-
versicherung - AH551 -).
3.2 Umweltschadens-Basisversicherung
Eingeschlossen ist die Umweltschadens-Basisversicherung nach Maß-
gabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Umweltscha-
dens-Basisversicherung (USV-Basis - AH678 -).
Versicherungssumme:
Die Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung beträgt im
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3.000.000 EUR, sofern
sich aus dem Versicherungsschein/Nachtrag keine abweichende Versi-
cherungssumme ergibt.
3.3 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - Tätigkeits-
schäden (Be- und Entladeschäden, Leitungsschäden, Unterfan-
gungen/Unterfahrungen, sonstige Tätigkeitsschäden) in folgendem Um-
fang:
3.3.1 Be- und Entladeschäden
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen der Beschädigung
von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern durch/oder beim Be- und
Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz,
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und
Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von
Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von
Fahrzeugen und Containern.
3.3.2 Leitungsschäden
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Schäden an Erdlei-
tungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und
andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberleitungen und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8
AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen)
bleiben bestehen.
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3.3.3 Unterfangungen, Unterfahrungen
Eingeschlossen ist - teilweise abweichend von Ziff. 7.13 AHB und von
Ziff. 7.10 b) AHB - die gesetzliche Haftpfl icht wegen Sachschäden an den
zu unterfangenden und unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Ge-
bäudeteilen und Anlagen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelt-Haft-
pfl icht-Basisversicherung. Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfül-
lungsansprüche) und der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder
gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.
3.3.4 Sonstige Tätigkeitsschäden
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht aus Schäden, die an frem-
den Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstanden sind und alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden
a) durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-

nehmers an diesen Sachen entstanden sind;
b) dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen

zur Durchführung seiner gewerblichen und beruflichen Tätigkeit be-
nutzt hat;

c) durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmittelbaren
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8
AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen)
bleiben bestehen.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von
Fahrzeugen und Containern durch/oder beim Be- und Entladen.
Die Höchstersatzleistung für Tätigkeitsschäden beträgt innerhalb der
Versicherungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR.
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Vertrags-
dauer beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme.
3.3.5 Selbstbeteil igung bei allen Tätigkeitsschäden nach 3.3
Die Selbstbeteil igung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt 250 EUR.
3.4 Senkung und Erdrutschungen
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (2) und Ziff. 7.10 b) AHB
- Haftpfl ichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks oder Er-
drutschungen. Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst und/oder
den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelt-Haft-
pfl icht-Basisversicherung.

F. Besondere Bedingungen für den Einschluss von Vermögensschäden (AH506_2_012008)

I. Gewerbliche Risiken
1. Vermögensschäden - Datenschutz
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Vermögensschäden im
Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von
Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 (1) AHB - gesetzliche
Haftpfl ichtansprüche von Versicherten untereinander.
2. Sonstige Vermögensschäden
2.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpfl icht
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versiche-
rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.
2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
2.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
2.2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachterlicher Tätigkeit;
2.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftl ich
verbundene Unternehmen;
2.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
2.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
2.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder
ähnlichen wirtschaftl ichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art,
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
2.2.7 aus
- Rationalisierung und Automatisierung,
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung,
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten.
2.2.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten,
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;
2.2.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;
2.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat,
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Or-
ganen im Zusammenhang stehen;
2.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers
oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
2.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

2.3 In der Haftpfl ichtversicherung für das Heilwesen gilt folgendes:

2.3.1 Abweichend von Ziff. 2.2.2 ist die gesetzliche Haftpfl icht aus gut-
achtlicher Tätigkeit eingeschlossen.
2.3.2 In Ergänzung von Ziff. 2.2.9 sind Ansprüche von Krankenkassen,
kassenärztlichen bzw. kassenzahnärztlichen Vereinigungen, Sozialhilfe-
trägern und dgl. ausgeschlossen, die daraus hergeleitet werden, dass die
erbrachten oder verordneten Leistungen - einschließlich der Verschrei-
bung von Medikamenten - für die Erzielung des Heilerfolges nicht not-
wendig oder unwirtschaftl ich waren oder aus sonstigen Gründen nicht
hätten erbracht oder verordnet werden dürfen.

II. Private Risiken
1. Vermögensschäden - Datenschutz
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Vermögensschäden im
Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von
Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 (1) AHB - gesetzliche
Haftpfl ichtansprüche von Versicherten untereinander.
2. Sonstige Vermögensschäden
2.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpfl icht
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versiche-
rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.
2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
2.2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
2.2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachterlicher Tätigkeit;
2.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftl ich
verbundene Unternehmen;
2.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
2.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
2.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder
ähnlichen wirtschaftl ichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art,
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
2.2.7 aus
- Rationalisierung und Automatisierung;
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,-wiederherstellung
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten
2.2.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten,
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;
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2.2.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;
2.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat,
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Or-
ganen im Zusammenhang stehen;

2.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers
oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
2.2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen;
2.2.13 aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerü-
che, Erschütterungen).

G. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden
im Rahmen der Privat- sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
- außer Anlagenrisiko - (AH516_2_201101)

1. Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpfl icht des Versi-
cherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden)
mit Ausnahme
der Haftpfl icht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besonderen Ver-
trag gewährt.)
Kleingebinde bis 50 Liter und einem Gesamtfassungsvermögen bis 500
Liter gelten nicht als Anlage. Kein Versicherungsschutz besteht für
Schäden infolge von chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW und ckw-
haltige Stoffe) und polychlorierten Biphenylen (PCB).
Kein Versicherungsschutz - auch nicht über Ziff. 3.1 (3) und Ziff. 4 AHB
- besteht für Anlagen, die über die 50-Liter-Grenze bzw. über die Ge-
samtmenge von 500 Liter hinausgehen.

2. Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit
der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden
nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Re-
gelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl icht-
versicherung.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Bill igung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

3. Ausschlüsse
3.1 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen  herbeigeführt haben.
3.2 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die mit-
telbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesre-
publik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

H. Zusatzbedingungen zur Privat- sowie privaten Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden - Anlagenrisiko(AH701_2_201101)

1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist die Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Inhaber
der in Abschnitt A, Ziff. 1.10 bzw. Abschnitt C, Ziff. 2.3 der Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpfl ichtversicherung
genannten Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und
aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mit-
telbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden).
1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im
folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB) Anwendung.
1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus An-
lass dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden.
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden.

2. Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Einheitsver-
sicherungssumme (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden) je Schadenereignis gewährt. Die Gesamtleistung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheitsversicherungs-
summe.

3. Rettungskosten
3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für ge-
boten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen
mit der Entschädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversiche-
rung.
3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Einheitsversicherungssumme über-
steigen. Eine Bill igung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens
gilt nicht als Weisung des Versicherers.
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4. Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5. Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB - Vorsorgeversicherung -
finden keine Anwendung.

6. Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die un-
mittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesre-
publik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7. Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB - auch ohne dass ein
Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen Sachen
des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die
gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß
Ziff. 1.1 der Zusatzbedingungen) ausgetreten sind. Der Versicherer er-
setzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor
Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind ab-
zuziehen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (Ziff. 1.1 der Zusatzbe-
dingungen) selbst.
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu
tragen.

Erläuterungen
1. Die Gewässerschaden-Haftpfl ichtversicherung im Umfang der Zusatz-
bedingungen bezieht sich nicht nur auf die Haftpfl icht aus § 22 des
Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen
Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.
2. Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag
ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach besonderen Bedin-
gungen beitragsfrei eingeschlossen ist. Insbesondere gilt:
2.1 Kraft- und Wasserfahrzeuge
2.1.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

2.1.2 Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges
in Anspruch genommen werden.
2.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für den Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.
2.1.4 Eine Tätigkeit der in 2.1.1 und 2.1.2 genannten Personen an einem
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter
oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht
in Betrieb gesetzt wird.
2.2 Luftfahrzeuge
2.2.1 Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.
2.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.
2.2.3 Nicht versichert ist die Haftpfl icht aus
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-

fahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich
für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge be-
stimmt waren,

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repa-
ratur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, und
zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten
Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-
fahrzeuge.

2.3 Transport durch Abwässer/Verbindung-Vermischung
2.3.1 Nach den Zusatzbedingungen ist auch die Haftpfl icht aus Gewäs-
serschäden mitversichert, die dadurch entstehen, dass aus den versi-
cherten Behältern gewässerschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen
in Gewässer gelangen.
2.3.2 Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit
Wasser gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit.
2.4 Rettungskosten im Sinne von Ziff. 3 der Zusatzbedingungen entstehen
bereits dann, wenn der Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung
von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der Versiche-
rungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zu-
stands von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versicherungs-
nehmers - wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintre-
tende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzu-
ziehen.
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Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden - Anlagenrisiko (AH518_2_072006)

1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber
der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen An-
lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Ver-
wendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen
(Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der phy-
sikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden).

1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im
folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.

1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, daß sie aus Anlaß
dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden.

2. Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Einheitsver-
sicherungssumme (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden) je Schadenereignis gewährt. Die Gesamtleistung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheitsversicherungs-
summe.

3. Rettungskosten
3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für ge-
boten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen
mit der Entschädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung.

3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Einheitsversicherungssumme über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens
gilt nicht als Weisung des Versicherers.

4. Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5. Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB - Vorsorgeversicherung -
finden keine Anwendung.

6. Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die un-
mittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesre-
publik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7. Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB - auch ohne daß ein
Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen Sachen
des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, daß die ge-
wässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß
Ziff. 1.1 der Zusatzbedingungen) ausgetreten sind. Der Versicherer er-
setzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor
Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind ab-
zuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (Ziff. 1.1 der Zusatzbe-
dingungen) selbst.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250,00 EUR selbst zu
tragen.

Erläuterungen
1. Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung im Umfang der Zusatz-
bedingungen bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des
Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

2. Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag
ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach besonderen Bedin-
gungen beitragsfrei eingeschlossen ist. Insbesondere gilt:

2.1 Kraft- und Wasserfahrzeuge

2.1.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

2.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges
in Anspruch genommen werden.

2.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für den Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

2.1.4 Eine Tätigkeit der in 2.1.1 und 2.1.2 genannten Personen an einem
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter
oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht
in Betrieb gesetzt wird.

2.2 Luftfahrzeuge

2.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.

2.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

2.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-
fahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich
für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge be-
stimmt waren,

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repa-
ratur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, und
zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten
Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-
fahrzeuge.

2.3 Transport durch Abwässer/Verbindung-Vermischung

2.3.1 Nach den Zusatzbedingungen ist auch die Haftpflicht aus Gewäs-
serschäden mitversichert, die dadurch entstehen, daß aus den versi-
cherten Behältern gewässerschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen
in Gewässer gelangen.

2.3.2 Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit
Wasser gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit.
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2.4 Rettungskosten im Sinne von Ziff. 3 der Zusatzbedingungen entstehen
bereits dann, wenn der Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung
von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der Versiche-
rungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zu-
stands von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versicherungs-
nehmers - wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintre-
tende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzu-
ziehen.
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